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Hinweise zur Anwendung der Eigenbetriebsverordnung
(EigVOVV M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Bau

Vom 6. November 2025 – II - 173-01300-2011/012-031 –

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2020 - 26

Zur Anwendung der Eigenbetriebsverordnung vom 14. Juli 2017 (GVOBl. S. 206), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Juni 
2025 (GVOBl. M-V S. 289), erlässt das Ministerium für Inneres und Bau folgende Verwaltungsvorschrift:

1 Zu § 1 – Rechtliche Grundlagen

1.1 Entsprechend § 68 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 der Kom-
munalverfassung wird den Gemeinden durch Absatz 1 
die Möglichkeit eröffnet, ihre Unternehmen und Ein-
richtungen in der Organisationsform „Eigenbetrieb“ zu 
führen. Die Gemeinden haben im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlich garantierten Organisationshoheit anhand 
sachlicher und finanzwirtschaftlicher Gesichtspunkte zu 
entscheiden, in welcher Organisationsform ein Unter-
nehmen oder eine Einrichtung geführt werden soll.

1.2 In Umsetzung des allgemeinen Wirtschaftlichkeitsprin-
zips nach § 43 Absatz 4 der Kommunalverfassung ist es 
für die Wahl der Organisationsform „Eigenbetrieb“ er-
forderlich, dass diese Betriebsform nach Art und Umfang 
für eine selbstständige Wirtschaftsführung geeignet ist. 
Dies setzt voraus, dass der Eigenbetrieb klar abgrenzbare 
Leistungen erbringt, die ein Mindestmaß an organisatori-
scher Selbstständigkeit ermöglichen.

1.3 Bei der Entscheidung zur Organisationsform „Eigenbe-
trieb“ werden insbesondere ökonomische Vorteile gegen-
über der Leistungserbringung aus dem Haushalt heraus 
darzustellen sein, die gleichzeitig den entstehenden 
Mehraufwand (zum Beispiel die Kosten einer Jahresab-
schlussprüfung, zusätzliches Personal oder die separate 
Wirtschaftsplanung) rechtfertigen.

1.4 Maßstab für die Gliederung des Eigenbetriebes in Be-
reiche nach Absatz 3 ist die Abgrenzbarkeit der Ge-
schäftstätigkeit nach der Art der Produkte oder Dienst-
leistungen, nach Kundengruppen oder nach regionalen 
Aspekten. Liegt diese Voraussetzung vor, so besteht 
eine Rechtspflicht zur Bildung von Bereichen. Mehrere 
Standorte bedingen nicht mehrere Bereiche. Die Befug-
nis zur freiwilligen Gliederung des Eigenbetriebes in Be-
reiche in anderen Fällen bleibt unberührt.

1.5 Nur sofern die abgrenzbaren Aufgaben lediglich vorüber-
gehend wahrgenommen werden oder von untergeordne-
ter wirtschaftlicher Bedeutung sind, darf eine Bildung 
von Bereichen unterbleiben. Eine Aufgabe hat jedenfalls 
dann keine untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung, 
wenn der für sie nach dem vorstehenden Grundsatz zu 
bildende Bereich bei mehr als einem der Merkmale Bi-
lanzsumme, Umsatzerlöse und Anzahl der Beschäftigten 
einen Anteil von 25 Prozent im Verhältnis zum gesamten 
Eigenbetrieb überschreiten würde.

1.6 Gleichartige Aufgaben sind grundsätzlich zusammenzu-
führen, soweit nicht unterschiedliche Abnehmergruppen 
eine Trennung nahelegen, wie zum Beispiel bei der städ-
tischen Immobilienbewirtschaftung, soweit die Miet-
kalkulation bei Eigennutzung und Vermietung an Dritte 
unterschiedlich erfolgen muss.

1.7 Jeder so gebildete Bereich sollte möglichst Endleistun-
gen nach außen erbringen. Er ist nicht dazu geeignet, die 
Funktion von Vor- und Hilfskostenstellen zu überneh-
men. Mit der Bereichsbildung sollten gebührenrechtliche 
und steuerrechtliche Rechnungslegungsgebote erfüllt 
werden können. Sie kann sich auch vor dem Hintergrund 
des europäischen Beihilferechts als sinnvoll erweisen, 
beispielsweise um den Nachweis anzutreten, dass eine 
Quersubventionierung nicht stattfindet. Auch ist auf die 
Wahrung der Organisationseinheit und der einheitlichen 
Personal-, Ressourcen- und Fachverantwortung im Be-
reich zu achten.

1.8 Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ist es im 
Rahmen ihrer oder seiner Organisationshoheit unbenom-
men, dem Eigenbetrieb als Teil der Verwaltung auf der 
Grundlage von § 38 Absatz 2, 5 und 7 der Kommunal-
verfassung die Erledigung von Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises zu übertragen. Der Eigenbetrieb 
nimmt in diesem Falle im Rahmen der behördeninternen 
Geschäftsverteilung die Aufgaben der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters als für den übertragenen Wir-
kungskreis zuständige Behörde wahr und besitzt inso-
weit organisationsrechtlich die Stellung eines Amtes in 
der Kernverwaltung und die Betriebsleitung faktisch die 
Stellung der Amtsleitung. Das hoheitliche Handeln des 
Eigenbetriebes ist dabei der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister als Behörde gemäß § 1 Absatz 3 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes zuzurechnen.

1.9 Die sich aus der Wahrnehmung der behördlichen Aufga-
ben des übertragenen Wirkungskreises ergebenden Be-
sonderheiten für die Befugnisse der Betriebsleitung sind 
in der Betriebssatzung deutlich zu machen.

2 Zu § 2 – Betriebssatzung

2.1 Die Betriebssatzung eines Eigenbetriebes ist von der 
Gemeindevertretung zu beschließen und von der Bür-
germeisterin oder von dem Bürgermeister gemäß § 5 
Absatz 4 der Kommunalverfassung auszufertigen und 
öffentlich bekannt zu machen. Aufgabe der Betriebssat-
zung ist es, die Bestimmungen der Kommunalverfassung 
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und Eigenbetriebsverordnung unter Berücksichtigung 
der örtlichen und betrieblichen Besonderheiten dort zu 
ergänzen, wo diese nur Rahmenvorschriften enthalten 
oder eine ausdrückliche Regelung in der Betriebssatzung 
vorsehen.

2.2 Die Betriebssatzung ist für den Eigenbetrieb von ähnlich 
grundlegender Bedeutung wie der Gesellschaftsvertrag 
für eine Kapitalgesellschaft. An ihr Inkrafttreten und 
Außerkrafttreten wurden gemäß Absatz 1 und 5 Beginn 
und Ende der Existenz des Eigenbetriebes geknüpft.

2.3 Mit der Auflösung eines Eigenbetriebes werden das ver-
bliebene Vermögen und noch bestehende Verbindlichkei-
ten in den Haushalt der Gemeinde überführt. Damit im 
Rahmen der Beschlussfassung über die Auflösung des 
Eigenbetriebes Gewissheit über die mit dieser Entschei-
dung verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der 
Gemeinde besteht, fordert Absatz 5 Satz 3 das Vorliegen 
einer von der Betriebsleitung aufgestellten Plan-Schluss-
bilanz. Insofern wird dem Beschluss über die Auflösung 
des Eigenbetriebes und die Aufhebung der Betriebssat-
zung regelmäßig ein Beschluss über die beabsichtigte 
Auflösung des Eigenbetriebes vorausgehen müssen, in-
folge dessen die Betriebsleitung entsprechend den §§ 70 
und 71 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung die laufenden Geschäfte zu been-
digen, die Verpflichtungen zu erfüllen, die Forderungen 
einzuziehen und zunächst die Plan-Schlussbilanz aufzu-
stellen hat. Unmittelbar nach dem Wirksamwerden der 
Auflösung ist die endgültige Schlussbilanz aufzustellen.

2.4 Bestimmte Entscheidungen der Gemeinde zur wirt-
schaftlichen Betätigung unterliegen nach § 77 Absatz 1 
Satz 1 der Kommunalverfassung einer besonderen An-
zeigepflicht. Für sie gilt nach § 77 Absatz 1 Satz 3 der 
Kommunalverfassung ein zeitweiliges Vollzugsverbot. 
Mit der Errichtung, Übernahme, wesentlichen Erwei-
terung und wesentlichen Änderung der Aufgabe sowie 
Auflösung eines Eigenbetriebes geht der Erlass, die 
Änderung oder Aufhebung der Betriebssatzung einher 
und ist damit Bestandteil des Anzeigeverfahrens und der 
rechtsaufsichtlichen Entscheidung. Hierüber darf zwar 
eine Beschlussfassung der Gemeindevertretung erfol-
gen, die öffentliche Bekanntmachung aber, durch die 
die Satzung nach § 5 Absatz 4 der Kommunalverfassung 
Wirksamkeit erlangt, muss bis zum Abschluss des Anzei-
geverfahrens unterbleiben. In jedem Fall empfiehlt sich 
eine frühzeitige Beteiligung der Rechtsaufsichtsbehörde, 
sodass nachträglich einzufordernde Unterlagen und Ver-
letzungen von Rechtsvorschriften vermieden werden. 
Dies gilt seit dem Wegfall der allgemeinen Anzeige-
pflicht von (Betriebs)Satzungsänderungen umso mehr, 
da die Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen eines Anzei-
geverfahrens nach § 77 Absatz 1 Satz 1 der Kommunal-
verfassung auch nicht anzeigepflichtige zwischenzeitlich 
erfolgte Änderungen der Betriebssatzung in ihre Prüfung 
einbeziehen muss, sofern sie für das Anzeigeverfahren 
von Bedeutung sind.

2.5 Die Regelungsgegenstände der Betriebssatzung ergeben 
sich gemäß Absatz 2 Satz 2 insbesondere aus der Eigen-
betriebsverordnung. Zu unterscheiden sind obligatori-
sche und fakultative Inhalte.

2.6 Zu den obligatorischen Inhalten gehören beispielsweise 
die Gliederung in Bereiche nach § 1 Absatz 3 Satz 4, die 
Bezeichnung des Eigenbetriebes nach Absatz 3 Satz 1, 
der Gegenstand nach Absatz 4, die Zusammensetzung 
der Betriebsleitung nach § 3 Absatz 2 und die Aufgaben 
der Betriebsleitung nach § 4 Absatz 2 Satz 3.

2.7 Daneben gibt es Inhalte, die in die Betriebssatzung auf-
genommen werden sollen. Hierzu gehören beispielsweise 
nach Absatz 2 Satz 2 die Regelung aller für die Verfassung 
des Eigenbetriebes wesentlichen Fragen sowie Wertgren-
zen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 und § 25 Absatz 4.

2.8 Zu den fakultativen Inhalten gehören beispielsweise eine 
andere Bezeichnung der Betriebsleitung nach § 3 Absatz 3, 
die Unterrichtungspflicht der Betriebsleitung nach § 4 Ab-
satz 5 Satz 3, die Vertretungsbefugnis der Betriebsleitung 
nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2, die Wertgrenzen für 
formgebundene Erklärungen nach § 5 Absatz 3 Satz 5, die 
Übertragung von Kompetenzen auf andere Organe nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 sowie § 8 Absatz 2 
Satz 2 und das vom Haushaltsjahr der Gemeinde abwei-
chende Wirtschaftsjahr nach § 15 Satz 2.

2.9 Es erscheint grundsätzlich sinnvoll, in der Betriebssat-
zung entsprechend den Anforderungen vor Ort möglichst 
viele Sachverhalte zu regeln, um Kompetenzstreitigkei-
ten und unterschiedliche Auslegungen von vornherein zu 
vermeiden. Dies betrifft insbesondere Regelungen über 
die maßgeblichen Zuständigkeiten, die der Abgrenzung 
zwischen den einzelnen Organen des Eigenbetriebes die-
nen. Eine Untergliederung der Zuständigkeiten innerhalb 
der Organe würde jedoch dem Charakter der Betriebs-
satzung nicht gerecht werden. Diese Zuständigkeiten 
sollten vielmehr im Rahmen einer internen Geschäfts-
verteilung geregelt werden.

2.10 Zwischen Hauptsatzung und Betriebssatzung besteht 
kein ausdrückliches Über- oder Unterordnungsverhält-
nis. Es ist daher besonders darauf zu achten, dass sie 
keine – auch nicht zeitweise – sich widersprechenden 
Regelungen enthalten. Betriebssatzungsänderungen soll-
ten daher möglichst gleichzeitig mit Hauptsatzungsände-
rungen erfolgen.

2.11 Entsprechend den im Handelsrecht geltenden Grundsät-
zen der Firmenwahrheit und Firmenunterscheidbarkeit 
muss nach Absatz 3 Satz 2 aus der durch die Betriebs-
satzung festzulegenden Bezeichnung des Eigenbetriebes 
sowohl der Name der Gemeinde als auch die Organisa-
tionsform als Eigenbetrieb hervorgehen (zum Beispiel: 
„Eigenbetrieb Kurverwaltung der Gemeinde X“).

2.12 Jedes kommunale Handeln setzt eine öffentliche Zweck-
bindung voraus. Die Betätigung muss daher immer auf 
Belange der örtlichen Gemeinschaft zurückzuführen 
sein. Dies schließt die kommunalwirtschaftliche Betäti-
gung mit ein. Eine möglichst eindeutige Formulierung 
des öffentlichen Zwecks sowie die umfassende und ab-
grenzbare Konkretisierung des zur Erreichung dieses 
Zwecks dienenden Gegenstandes des Eigenbetriebes im 
Sinne einer Beschreibung der Geschäftstätigkeit haben 
daher einen hohen Stellenwert innerhalb der Betriebssat-
zung. Der Betriebsgegenstand stellt den Handlungsrah-
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men für den Eigenbetrieb dar und ist daher insbesondere 
für die Betriebsleitung von maßgeblicher Bedeutung.

3 Zu § 3 – Leitung des Eigenbetriebes

3.1 Die Gemeindevertretung soll zur Leitung des Eigenbe-
triebes eine Betriebsleitung bestellen, die aus einer oder 
mehreren natürlichen Personen bestehen kann.

3.2 Nach der Regelung in Absatz 1 ist eine Betriebsleitung 
grundsätzlich obligatorisch zu bestellen. Nur in besonde-
ren Ausnahmefällen darf hierauf verzichtet werden. Sol-
che Fälle können insbesondere in Gründungs- und Auf-
lösungsphasen vorliegen. Hinzu kommt ein wachsender 
Mangel an geeigneten Personen. Erfolgt die laufende 
Betriebsführung eines Eigenbetriebes einer amtsangehö-
rigen Gemeinde gemäß § 4 Absatz 3 durch das Amt, ist 
regelmäßig keine Betriebsleitung zu bestellen. Ist keine 
Betriebsleitung bestellt, obliegen die Aufgaben der Be-
triebsleitung als Rechtsfolge gemäß § 9 Absatz 3 der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister.

3.3 Soll die Betriebsleitung aus mehreren Mitgliedern be-
stehen, ist ihre Zusammensetzung durch die Betriebssat-
zung festzulegen. In diesem Fall ist auch die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Betriebsleitung zu regeln. Dies 
sollte zum Schutz vor Überfrachtung und häufigen An-
passungen nicht in der Betriebssatzung geregelt werden, 
sondern möglichst durch eine Geschäftsordnung oder im 
Wege eines einfachen Beschlusses der Gemeindevertre-
tung erfolgen.

3.4 In der Betriebssatzung kann für die Betriebsleitung auch 
eine andere Bezeichnung festgelegt werden (zum Beispiel: 
Werksleitung oder Betriebsführung). Vermieden werden 
sollten Bezeichnungen, die den Unterschied zu privatrecht-
lichen Gesellschaften nicht beachten (zum Bespiel: Ge-
schäftsführer oder Vorstand).

4 Zu § 4 – Aufgaben der Betriebsleitung

4.1 Die Betriebsleitung nimmt eine zentrale Stellung im 
organisatorischen Gefüge des Eigenbetriebes ein. Ihr 
obliegt die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes 
nach kaufmännischen Grundsätzen. In Ausübung ihrer 
Tätigkeit hat die Betriebsleitung die Sorgfaltspflichten 
einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung 
anzuwenden.

4.2 Die Befugnisse der Betriebsleitung, anstelle der Gemein-
de Entscheidungen in Angelegenheiten des Eigenbetrie-
bes zu treffen, erstrecken sich auf die innere Organisa-
tion des Eigenbetriebes, die laufende Betriebsführung 
und Angelegenheiten, die von der Gemeindevertretung 
oder der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister durch 
die Betriebssatzung oder einfachen Beschluss auf die Be-
triebsleitung übertragen worden sind. Die Gliederung in 
Bereiche im Sinne von § 1 Absatz 3 erfolgt in der Be-
triebssatzung.

4.3 Zu den Geschäften der laufenden Betriebsführung ge-
hören insbesondere Entscheidungen von geringer wirt-
schaftlicher Bedeutung, den laufenden Geschäftsbetrieb 
aufrechterhaltende sowie gesetzlich oder tariflich gebun-
dene Entscheidungen. Zudem kann gemäß § 6 Absatz 4 
im Vergabeverfahren neben der Entscheidung über die 

Erteilung des Zuschlages auch dessen Einleitung und 
Ausgestaltung eine Angelegenheit der laufenden Be-
triebsführung sein.

4.4 Inhalt, Umfang und Grenzen der Zuständigkeiten der 
Betriebsleitung werden von der Gemeindevertretung im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in der Betriebssat-
zung definiert. Aus Gründen der Klarheit und Rechtssi-
cherheit sollte dies so präzise wie möglich erfolgen. Für 
einen reibungslosen Betriebsablauf ist es von überge-
ordneter Bedeutung, insbesondere den Rahmen der Ge-
schäfte der laufenden Betriebsführung klar zu definieren. 
Für eine bewegliche Betriebsführung sollte der Betriebs-
leitung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben größtmög-
liche Handlungsfreiheit zugestanden werden.

4.5 Neben der Ausführung von Beschlüssen und Entschei-
dungen der Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse und 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in Bezug 
auf den Eigenbetrieb hat die Betriebsleitung auch an der 
Vorbereitung eben dieser Beschlüsse und Entscheidun-
gen mitzuwirken. Sie ist verpflichtet, an den Sitzungen 
des Betriebsausschusses teilzunehmen und hat durch die 
Implementierung eines Berichtswesens die gemeindli-
chen Organe oder Organteile regelmäßig über die wirt-
schaftliche Lage des Eigenbetriebes zu unterrichten.

4.6 Für die Betriebsleitung ergeben sich in der Praxis insbe-
sondere aus der Zuständigkeit für die laufende Betriebs-
führung im Wesentlichen folgende Aufgaben:

a) die Organisation des internen Geschäftsbetriebes 
einschließlich des innerbetrieblichen Personaleinsat-
zes und der Wahrnehmung der Vorgesetztenfunktion 
gegenüber den Beschäftigten,

b) die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftspla-
nes, unter anderem durch den Einkauf von regelmä-
ßig benötigten Rohstoffen und Materialien und durch 
die Anordnung und vertragliche Bindung der not-
wendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatz- 
und Erweiterungsinvestitionen innerhalb bestimmter 
Wertgrenzen,

c) die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Rech-
nungs- und Vergabewesens.

4.7 In einer ehrenamtlich verwalteten Gemeinde wird die 
Aufgabe der laufenden Betriebsführung von der Amtsver-
waltung wahrgenommen, soweit keine Rückübertragung 
der Aufgabendurchführung in entsprechender Anwendung 
von § 127 Absatz 1 Satz 5 der Kommunalverfassung er-
folgt ist. Bei erfolgter Rückübertragung ist deren Doku-
mentation zu sichern. Ist nach der Rückübertragung auf 
die Gemeinde keine Betriebsleitung bestellt, muss die Ge-
meinde fortlaufend überprüfen, ob die Wahrnehmung der 
laufenden Betriebsführung mit der Leistungsfähigkeit der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters vereinbar ist.

5 Zu § 5 – Vertretung der Gemeinde in Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes

5.1 Eigenbetriebe sind Unternehmen oder Einrichtungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie können keine 
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Verpflichtungen eingehen oder eigene Rechte erwerben. 
Dies kann nur durch die jeweilige Trägergemeinde erfol-
gen. Folglich wären alle dahingehenden Handlungen des 
Eigenbetriebes grundsätzlich von der Bürgermeisterin 
oder vom Bürgermeister als gesetzlicher Vertretung der 
Gemeinde vorzunehmen.

5.2 Um eine zeitliche Überbeanspruchung der Bürgermeiste-
rin oder des Bürgermeisters zu vermeiden und eine Fle-
xibilisierung der Eigenbetriebsführung zu ermöglichen, 
wurde der Betriebsleitung in Absatz 1 Außenvertretungs-
kompetenz im Rahmen ihrer Entscheidungsbefugnisse 
übertragen. Sie dient in erster Linie dazu, die Bewegungs-
freiheit des Eigenbetriebes zu stärken. Die Vertretungsbe-
fugnis umfasst grundsätzlich alle Angelegenheiten, für die 
die Betriebsleitung nach den Vorschriften der Kommunal-
verfassung und der Eigenbetriebsverordnung sowie den 
Regelungen der Betriebssatzung selbst zuständig ist.

5.3 Die Betriebsleitung erhält insofern eine organähnliche 
Stellung. Setzt sich die Betriebsleitung aus mehreren 
Mitgliedern zusammen, so sind grundsätzlich immer 
zwei Mitglieder gemeinschaftlich im Rahmen der über-
tragenen Entscheidungskompetenz vertretungsbefugt. 
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in der Betriebs-
satzung zu regeln.

5.4 Soweit die Betriebssatzung hierzu ermächtigt, kann die 
Betriebsleitung für einzelne oder sich wiederholende An-
gelegenheiten und für bestimmte Sachgebiete Bedienste-
te mit der Vertretung des Eigenbetriebes beauftragen.

5.5 Die Formvorschriften der Kommunalverfassung für die 
Abgabe von Erklärungen, durch die die Gemeinde ver-
pflichtet oder eine Vollmacht erteilt werden soll, werden 
durch Absatz 3 für Erklärungen des Eigenbetriebes mo-
difiziert. Sie unterstreichen das Vieraugenprinzip, das 
auch in Eigenbetrieben Geltung erlangen soll.

5.6 Gemäß Absatz 3 Satz 4 können in der Betriebssatzung 
Wertgrenzen festgelegt werden, bis zu denen es dieser 
Formvorschriften ganz oder teilweise nicht bedarf. Die 
Festlegungen dieser Wertgrenzen erfolgen im Ermessen 
der Gemeindevertretung und sollten sich an der Größe, 
dem Jahresumsatz und sonstigen Gegebenheiten des Ei-
genbetriebes orientieren. Eine Aushöhlung durch unver-
hältnismäßige Wertgrenzen ist dabei unzulässig. Genügt 
eine Willenserklärung diesen Formvorschriften nicht, 
erlangt sie ohne Genehmigung durch die Gemeindever-
tretung keine Wirksamkeit.

5.7 Vergabeverfahren werden ganz überwiegend mithil-
fe elektronischer Mittel in Textform abgewickelt. Die 
Möglichkeit nach Absatz 3 Satz 6 zum Verzicht auf die 
Schriftform und die Siegelung bei Vergaben greift die 
entsprechenden Erleichterungen der Kommunalverfas-
sung auf und sollte mit Blick auf die Digitalisierung und 
Entbürokratisierung vornehmlich angewandt werden.

5.8 Von den Formvorschriften für die Ausfertigung von Ur-
kunden nach beamtenrechtlichen Vorschriften kann nicht 
abgewichen werden. Die gesetzlichen Regelungen in 
§ 38 Absatz 6 Satz 5 und § 39 Absatz 3a Satz 5 der Kom-
munalverfassung bleiben ausdrücklich unberührt. Aus-

fertigung von Urkunden nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften sind demnach immer von der Bürgermeisterin 
oder vom Bürgermeister sowie einer seiner Stellvertre-
terinnen oder einem seiner Stellvertreter handschriftlich 
zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen, 
auch wenn die Bediensteten dem Eigenbetrieb zugeord-
net sind.

5.9 Zur weiteren Entlastung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters kann die Stellung der Betriebsleitung mit 
weiteren Entscheidungsbefugnissen durch Bevollmäch-
tigung gemäß der Kommunalverfassung gestärkt wer-
den. Die Bevollmächtigung hat durch die Bürgermeis-
terin oder den Bürgermeister und einer Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter schriftlich zu erfolgen und ist 
mit dem Dienstsiegel zu versehen, soweit die Hauptsat-
zung nicht Wertgrenzen bestimmt, bis zu denen es dieser 
Formvorschrift ganz oder teilweise nicht bedarf.

5.10 Im Übrigen sollten sich Vollmachten auf einzelne aus-
gewiesene Rechtsgeschäfte oder konkret benannte Fall-
gruppen beschränken. Generelle Vollmachten würden 
den Sinn und Zweck unterlaufen und sind unzulässig.

5.11 Die Regelung in Absatz 4, dass die Betriebsleitung unter 
dem Namen des Eigenbetriebes unterzeichnet, bedeutet 
nicht, dass der Eigenbetrieb seinen Schriftverkehr auf 
eigenen Schriftköpfen führt. Vielmehr hat sie gemäß 
§ 1 der Durchführungsverordnung zur Kommunalver-
fassung den Schriftkopf der Gemeinde zu verwenden, 
der mit dem entsprechenden Zusatz der Bezeichnung des 
Eigenbetriebes versehen werden sollte, zum Beispiel:

„Gemeinde Musterstadt
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Wasserversorgung“.

5.12 Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des 
Eigenbetriebes ohne Angabe eines Vertretungsverhält-
nisses. Die von der Betriebsleitung in bestimmtem Um-
fang mit der Vertretung ermächtigten Bediensteten unter-
schreiben „Im Auftrag“.

5.13 Soweit auf den Eigenbetrieb Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises übertragen worden sind, sollte aus 
Gründen der Transparenz und Klarheit im Schriftkopf als 
Zusatz nicht der Name des handelnden Eigenbetriebes, 
sondern die Funktionsbezeichnung der unteren Verwal-
tungsbehörde verwendet werden, zum Beispiel:

„Gemeinde Musterstadt
Der Bürgermeister
als untere Abfallbehörde“.

5.14 Die Unterzeichnung hat in diesem Fall sowohl von der 
oder dem gemäß der internen Geschäftsverteilung mit 
der Aufgabenerledigung betrauten Mitarbeitenden als 
auch von der Betriebsleitung selbst „Im Auftrag“ zu er-
folgen.

6 Zu § 6 – Zuständigkeit der Gemeindevertretung

6.1 Die Gemeindevertretung ist grundsätzlich für alle wich-
tigen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig. Dies 
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umfasst auch Angelegenheiten des rechtlich nicht selbst-
ständigen Eigenbetriebes, was mit Absatz 1 Satz 1 de-
klaratorisch hervorgehoben wird. Eine Übertragung ihrer 
Entscheidungsbefugnisse auf andere Organe ist nur ent-
sprechend der Systematik der Kommunalverfassung zu-
lässig.

6.2 Nicht übertragbar sind die Entscheidungsbefugnisse 
der Gemeindevertretung, soweit die in § 22 Absatz 3 der 
Kommunalverfassung genannten Angelegenheiten be-
troffen sind. Mit Blick auf einen Eigenbetrieb kommen 
hier insbesondere der Erlass, die Änderung und die Auf-
hebung von Satzungen nach § 22 Absatz 3 Nummer 6 der 
Kommunalverfassung (Betriebssatzung, Abgabensatzun-
gen, Entsorgungssatzungen), die Errichtung, Übernahme, 
wesentliche Änderung der Aufgaben, wesentliche Er-
weiterung oder Einschränkung, Änderung der Organisa-
tionsform und Auflösung kommunaler Unternehmen und 
Einrichtungen und die Beteiligung an ihnen nach § 22 
Absatz 3 Nummer 10 der Kommunalverfassung sowie 
die Ermittlung des Satzes öffentlicher Abgaben und die 
Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte nach 
§ 22 Absatz 3 Nummer 11 der Kommunalverfassung in 
Betracht.

6.3 Ergänzt wird der Katalog der ausschließlichen Zustän-
digkeit der Gemeindevertretung um die in Absatz 2 ge-
nannten Angelegenheiten. Damit wird die Rolle der Ge-
meindevertretung als das für grundlegende strategische 
und wirtschaftliche Fragen der Betriebsführung aus-
schließlich zuständige Organ gestärkt.

6.4 In allen weiteren wichtigen Angelegenheiten des Eigen-
betriebes kann die Entscheidungskompetenz der Ge-
meindevertretung durch Betriebssatzung oder Beschluss 
der Gemeindevertretung auf den Betriebsausschuss, die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder die Be-
triebsleitung übertragen werden. Bei den in § 22 Ab-
satz 4 der Kommunalverfassung bezeichneten bedeut-
sameren Angelegenheiten ist eine Übertragung jedoch 
nur innerhalb bestimmter Wertgrenzen und nur im Wege 
einer Bestimmung in der Betriebssatzung möglich.

6.5 Zur Entlastung der Gemeindevertretung wurde die Ent-
scheidungszuständigkeit bei Vergabeangelegenheiten in 
§ 22 Absatz 4a der Kommunalverfassung modifiziert. 
Die Regelungen werden in Absatz 4 für Eigenbetriebe 
übernommen, sodass nunmehr eine ganzheitliche oder 
teilweise Übertragung der Befugnisse möglich und eine 
Bindung an Wertgrenzen nicht mehr erforderlich ist. Die 
Übertragung kann in der Betriebssatzung, der Hauptsat-
zung oder durch Einzelbeschluss der Gemeindevertre-
tung erfolgen.

7 Zu § 7 – Betriebsausschuss

7.1 Die Bildung eines Betriebsausschusses ist fakultativ und 
sollte sich an den praktischen und örtlichen Anforde-
rungen orientieren. Bei Betriebsausschüssen handelt es 
sich grundsätzlich um Ausschüsse im Sinne von § 36 der 
Kommunalverfassung.

7.2 Mit der Einrichtung des Betriebsausschusses durch die 
Hauptsatzung ist darüber zu entscheiden, ob er beratende 

oder beschließende Funktion haben soll. Ein beschlie-
ßender Betriebsausschuss hat den Vorteil, dass er dem 
Bedürfnis von einheitlicher Verantwortung in fachlichen 
und finanziellen Fragen Rechnung trägt und insoweit den 
Hauptausschuss entlastet.

7.3 Anstelle eines gesonderten Betriebsausschusses kann 
durch die Hauptsatzung auch geregelt werden, dass ein 
anderer Ausschuss der Gemeinde die Aufgaben des Be-
triebsausschusses wahrnimmt. Die Aufgaben eines be-
schließenden Betriebsausschusses können entsprechend 
nur von einem beschließenden Ausschuss wahrgenom-
men werden.

7.4 In der Hauptsatzung kann für den Betriebsausschuss 
auch eine andere Bezeichnung festgelegt werden. Das 
darf jedoch nicht dazu führen, dass im Außenverhältnis 
der Eindruck entsteht, es handele sich um das Aufsichts-
gremium einer Kapitalgesellschaft (beispielsweise Auf-
sichtsrat). Vielmehr eröffnet Absatz 1 Satz 3 lediglich 
den Weg für eine branchenbezogene Bezeichnung des 
Ausschusses.

7.5 Die Besetzung von Betriebsausschüssen erfolgt nach dem 
Zuteilungs- und Benennungsverfahren. Zudem haben die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister das Recht, bera-
tend teilzunehmen. Ebenfalls können sachkundige Ein-
wohnerinnen und Einwohner neben einer Mehrheit von 
Mitgliedern der Gemeindevertretung mit beratender Funk-
tion berufen werden. Die Zusammensetzung des Betriebs-
ausschusses ist in der Hauptsatzung zu regeln.

8 Zu § 8 – Aufgaben des Betriebsausschusses

8.1 Der Betriebsausschuss soll die Gemeindevertretung und 
deren Hauptausschuss in Fragen der strategischen, politi-
schen und wirtschaftlichen Steuerung des Eigenbetriebes 
entlasten und Fachverstand bündeln.

8.2 Darüber hinaus soll er als Überwachungsorgan für die 
Betriebsleitung agieren. Aufgrund der Einbindung in die 
eigenbetrieblichen Entscheidungsprozesse ist der Be-
triebsausschuss in besonderer Weise geeignet, die Ge-
meindevertretung in ihrer Kontrollfunktion nach § 34 der 
Kommunalverfassung, die durch Absatz 1 nicht einge-
schränkt wird, alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
betreffend zu unterstützen.

8.3 Weiterhin wirkt der Betriebsausschuss an der Vorberei-
tung der Beschlüsse der Gemeindevertretung in Angele-
genheiten des Eigenbetriebes mit und entscheidet, sofern 
es sich um einen beschließenden Ausschuss handelt, in 
den ihm durch die Betriebssatzung übertragenen Angele-
genheiten.

9 Zu § 9 – Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters

9.1 Die Stellung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters im Eigenbetrieb ist zunächst davon abhängig, ob 
durch die Gemeindevertretung eine Betriebsleitung be-
stellt wurde.

9.2 Ist eine Betriebsleitung bestellt, ist die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister insoweit nur noch in den 
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Angelegenheiten zuständig, die nicht bereits durch die 
Gemeindevertretung oder im Wege der Übertragung 
durch die Betriebssatzung vom Betriebsausschuss oder 
der Betriebsleitung wahrgenommen werden. In Betracht 
kommen hier Entscheidungen innerhalb der Wertgrenzen 
nach § 22 Absatz 4 der Kommunalverfassung.

9.3 Ist keine Betriebsleitung bestellt, obliegen der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister daneben auch die Ent-
scheidungen im Rahmen der laufenden Betriebsführung, 
sodass es damit zusätzlich zur Stellung als Betriebslei-
tung kommt. Insbesondere in ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden kann dies zu einer erhöhten Belastung füh-
ren, wenn eine Rückübertragung der Aufgabendurchfüh-
rung in entsprechender Anwendung von § 127 Absatz 1 
Satz 5 der Kommunalverfassung erfolgt ist und sollte 
langfristig nur in Betracht kommen, wenn die örtlichen 
Gegebenheiten dies erlauben.

9.4 Unabhängig davon ist die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister auch für Entscheidungen von äußerster 
Dringlichkeit in Bezug auf den Eigenbetrieb zuständig, 
soweit eine Dringlichkeitsentscheidung des Hauptaus-
schusses nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann. 
Die nachträgliche Genehmigung hat durch das Organ 
der Gemeinde zu erfolgen, welches für die ursprüngliche 
Entscheidung zuständig gewesen wäre.

10 Zu § 10 – Personalrechtliche Befugnisse

10.1 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gemäß 
§ 38 Absatz 2 Satz 4, § 39 Absatz 2 Satz 3 der Kommu-
nalverfassung oberste Dienstbehörde der Gemeindebe-
diensteten. Eigenbetriebe sind rechtlich unselbstständig 
und haben keine eigenen Bediensteten. Die dem Eigen-
betrieb zugeordneten Bediensteten zählen – einschließ-
lich der Mitglieder der Betriebsleitung – somit auch zu 
den Gemeindebediensteten.

10.2 Die Befugnisse als oberste Dienstbehörde können, bis 
auf die Stellung als Behörde selbst, gemäß § 38 Absatz 2 
Satz 5, § 39 Absatz 2 Satz 4 der Kommunalverfassung 
durch die Hauptsatzung auf den Hauptausschuss übertra-
gen werden. Das Eigenbetriebsrecht eröffnet in Absatz 1 
Satz 2 eine Übertragung auch auf den Betriebsausschuss. 
Ausgenommen von einer Übertragung sind die Befug-
nisse als oberste Dienstbehörde der Mitglieder der Be-
triebsleitung. Diese Befugnisse verbleiben bei der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister.

10.3 In ehrenamtlich verwalteten Gemeinden dürfen die Be-
fugnisse als oberste Dienstbehörde nur im Einverneh-
men mit der Gemeindevertretung oder, wenn eine ent-
sprechende Übertragung in der Hauptsatzung erfolgt ist, 
mit dem Hauptausschuss ausgeübt werden. In hauptamt-
lichen Gemeinden gilt dies nur bei der Ausübung der Be-
fugnisse als oberste Dienstbehörde über die Mitglieder 
der Betriebsleitung.

10.4 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gemäß 
§ 38 Absatz 2 Satz 5, § 39 Absatz 2 Satz 5 der Kom-
munalverfassung auch Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter der Gemeindebediensteten, was wiederum 
die dem Eigenbetrieb zugeordneten Bediensteten mitein-
schließt.

10.5 Einzelne Befugnisse als Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter können auf die Betriebsleitung übertragen 
werden, sofern diese nicht die Betriebsleitung selbst be-
treffen. Dies erscheint durch die organisatorische und 
sachliche Nähe vor allem bei bestimmten dienstrechtli-
chen Entscheidungen gerechtfertigt, zum Beispiel über 
die Gewährung von Urlaub, Arbeitsbefreiung, Mehr-
arbeitsvergütung oder auch Nebentätigkeit.

10.6 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gemäß 
Absatz 3 auch Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Be-
triebsleitung und kann ihr fachliche Weisungen erteilen. 
Hiervon wird insbesondere dann Gebrauch gemacht 
werden müssen, wenn die Betriebsleitung die Aufgaben-
erfüllung nicht zielgerecht umsetzt oder negative Aus-
wirkungen auf den Eigenbetrieb oder die Gemeinde zu 
befürchten sind.

10.7 Die Anordnungs- und Weisungsbefugnis gilt allerdings 
nicht uneingeschränkt. In Angelegenheiten der laufen-
den Betriebsführung steht der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister das Anordnungs- und Weisungsrecht le-
diglich dann zu, soweit es zur Gewährleistung der Recht-
mäßigkeit der Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

10.8 Die Betriebsleitung ist gemäß Absatz 4 Vorgesetzte oder 
Vorgesetzter der sonstigen dem Eigenbetrieb zugeord-
neten Bediensteten. Aus dieser Weisungskompetenz er-
wächst eine Verantwortung für die Bediensteten und be-
inhaltet eine aufgabengerechte fachliche Führung und 
Anleitung sowie das Delegieren von Aufgaben und das 
Treffen von Entscheidungen. Nicht zuletzt kommt ihr 
damit auch eine wichtige Kontrollfunktion zu.

11 Zu § 11 – Vermögen des Eigenbetriebes

11.1 Eigenbetriebe sind Sondervermögen der Gemeinde ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit. Sie besitzen lediglich eine 
begrenzte organisatorische Selbstständigkeit. Für den Ei-
genbetrieb gelten gemäß § 64 der Kommunalverfassung 
bestimmte Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts 
entsprechend.

11.2 Sofern mit dem Eigenbetrieb ein Handelsgewerbe gemäß 
§ 1 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches ausgeübt wird, ist 
der Eigenbetrieb nach § 29 des Handelsgesetzbuches zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

11.3 Eigenbetriebe sind mit einem angemessenen Eigenka-
pital auszustatten. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass der Eigenbetrieb mit relativer finanzieller Unabhän-
gigkeit von der Kernverwaltung nachhaltig seine Aufga-
ben erfüllen kann.

11.4 Die Angemessenheit kann nicht generell festgelegt wer-
den. Sie ist stets einzelfallabhängig, gemessen an der Si-
cherung der nachhaltigen Aufgabenerfüllung, zu beurtei-
len. Als Bewertungsmaßstab dienen dabei die Ertragskraft 
des Betriebes aufgrund bestehender Eigenfinanzierungs-
möglichkeiten aus Eigenkapital sowie die stetige Zah-
lungsfähigkeit. Es sind also innerbetriebliche wie auch 
außerbetriebliche Aspekte zu berücksichtigen. Relevante 
Gesichtspunkte, die zur Einschätzung einer angemesse-
nen Eigenkapitalausstattung herangezogen werden kön-
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nen, sind unter anderem die Art und Regelmäßigkeit der 
Finanzierung der laufenden Leistungen (zum Beispiel die 
vollumfängliche Erstattung durch Sozialleistungsträger), 
die Absatzsicherheit (zum Beispiel Anschluss- und Be-
nutzungszwang), die Finanzierung von Investitionen (zum 
Beispiel Beiträge) sowie der Grad der langfristigen Ver-
mögensbindung. Dabei sollte eine Eigenkapitalquote von 
30 Prozent stets angestrebt werden.

11.5 Bei der Eigenkapitalquote sind ausschließlich die bilan-
ziellen Angaben gemäß § 266 des Handelsgesetzbuches 
heranzuziehen. Demnach sind sowohl das Eigenkapital 
als auch die Bilanzsumme um etwaige Sonderposten zu 
bereinigen. Aufgegriffen werden damit auch die Grund-
sätze des Landesrechnungshofes zur Jahresabschlussprü-
fung von kommunalen Wirtschaftsbetrieben.

11.6 Das Eigenkapital kann durch Bar- oder Sacheinlagen 
eingebracht werden. Als Kapitalzuschüsse behandelte 
Zuwendungen sind bei der erstmaligen Bemessung des 
Eigenkapitals auch als solches zur Verfügung zu stellen.

11.7 Es besteht für Eigenbetriebe zwar keine ausdrückli-
che Verpflichtung zur Stammkapitalfestsetzung mehr, 
gleichwohl ist bei ausreichendem Eigenkapital die Bil-
dung von Stammkapital anzustreben. Die formelle Fest-
setzung von Stammkapital sorgt auch für Transparenz 
bei gebührenrechtlichen Aspekten wie zum Beispiel der 
Eigenkapitalverzinsung. Soweit Stammkapital gebildet 
wird, ist dessen Höhe und die Aufteilung auf Bereiche in 
der Betriebssatzung zwingend festzusetzen. Auch wenn 
kein Stammkapital festgesetzt wird, ist dies aus Gründen 
der Transparenz in der Betriebssatzung zu dokumentie-
ren.

11.8 Mit Gründung eines Eigenbetriebes hat die Gemeinde-
vertretung zu entscheiden, welches Vermögen und gege-
benenfalls damit in Zusammenhang stehende Verpflich-
tungen und Verbindlichkeiten in das Sondervermögen zu 
überführen sind. Vermögensgegenstände der Gemeinde, 
die der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes wesentlich 
zu dienen bestimmt sind, sollen diesem zugeordnet wer-
den.

11.9 Die Abgrenzung der Vermögensgegenstände ist somit 
anhand der in der Eigenbetriebssatzung festgelegten 
Aufgabenzuordnung vorzunehmen. Jenes Anlagevermö-
gen, auf das sich die Geschäftstätigkeit des Eigenbetrie-
bes bezieht, ist demnach regelmäßig auch tatsächlich zu 
übertragen. Eine bloße Bewirtschaftung von im Gemein-
dehaushalt verbleibenden Vermögen soll im Interesse der 
Bilanzwahrheit und -klarheit sowohl auf Seiten der Ge-
meinde als auch des Eigenbetriebes im Regelfall unter-
bleiben.

11.10 Das betriebsnotwendige Vermögen ist vom Vermögen 
der Gemeinde abzuspalten und in einer Eröffnungsbilanz 
darzulegen. Sonderposten zum Anlagevermögen folgen 
zwingend dem entsprechenden Anlagevermögen. Pen-
sionsrückstellungen folgen grundsätzlich der Beamtin 
bzw. dem Beamten.

11.11 Bei der Zuordnung von Vermögensgegenständen der Ge-
meinde zum Eigenbetrieb können diese nach § 33 Ab-

satz 7 mit dem Wert angesetzt werden, der in der Bilanz 
der Gemeinde nach den Bewertungsvorschriften der Ge-
meindehaushaltsverordnung-Doppik zum Zeitpunkt der 
Übertragung anzusetzen wäre. Dieses Wahlrecht soll un-
nötigen Bewertungsaufwand bei der Zuordnung von Ver-
mögensgegenständen aus dem Gemeindehaushalt in den 
Eigenbetrieb vermeiden.

12 Zu § 12 – Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens 
und der Leistungsfähigkeit

12.1 Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist 
maßgebliche Grundlage des Eigenbetriebes für seine 
wirtschaftliche Planung und Handlung.

12.2 Die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes ist 
gemäß Absatz 1 stets sicherzustellen. Diese Forderung 
richtet sich an alle in Bezug auf den Eigenbetrieb tätig 
werdenden Organe sowohl der Gemeinde als auch des 
Eigenbetriebes.

12.3 Die vier Kriterien gemäß Absatz 1 Satz 2 müssen kumu-
lativ erfüllt sein, um von der Sicherstellung der dauern-
den Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes ausgehen zu 
können. Sie stellen damit auf stabile und geordnete wirt-
schaftliche Verhältnisse ab, die sich auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes innerhalb 
des Planungszeitraumes gemäß § 19 Absatz 1 beziehen. 
Die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit ist ein 
Ergebnis vorausschauender Betrachtung der Wirtschafts-
planung.

12.4 Mit Absatz 2 wird insbesondere der Eigenbetrieb ver-
pflichtet, alle zur Wiederherstellung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
soweit er nach den Maßgaben des Absatzes 1 als nicht 
leistungsfähig anzusehen ist. Zunächst sind alle Auf-
wendungen und Auszahlungen auf Notwendigkeit und 
Angemessenheit und Erträge und Einzahlungen auf eine 
Erhöhung hin zu prüfen.

12.5 Investitionskredite dürfen nach Absatz 2 Satz 3 bei 
einem nicht dauernd leistungsfähigen Eigenbetrieb nur 
dann aufgenommen werden, wenn damit Maßnahmen 
finanziert werden sollen, zu denen der Eigenbetrieb ge-
setzlich oder vertraglich verpflichtet ist oder die für die 
Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
Damit wird bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit 
eine Fremdfinanzierung zunächst nur noch für jene In-
vestitionsvorhaben zugelassen, die der Gesetzgeber und 
der Verordnungsgeber als so unabweisbar erachten, dass 
die Gemeinde und der Eigenbetrieb sie auch ohne wirk-
same Haushaltssatzung oder beschlossenen Wirtschafts-
plan im Rahmen der vorläufigen Haushalts- und Wirt-
schaftsführung durchführen dürften (vgl. § 49 Absatz 1 
Nummer 1 der Kommunalverfassung und § 29 Absatz 1). 
Daneben sind gemäß Absatz 2 Satz 4 Kreditaufnahmen 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen zulässig, die der Wiederherstellung 
der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zu-
mindest nicht entgegenstehen. Hier handelt es sich um 
Maßnahmen, die keine negativen Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 
haben.
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12.6 Absatz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage eines Eigenbetriebes 
bei finanziellen Leistungsbeziehungen zur Gemeinde in 
erheblichem Maß von deren Leistungsfähigkeit abhängt. 
In diesen Fällen kann die Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit des Eigenbetriebes nicht losgelöst von der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde erfolgen. Sie bildet viel-
mehr den Maßstab für die an die Wirtschaftsführung des 
Eigenbetriebes zu stellenden Anforderungen. Mit Blick 
auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit wird in diesen Fällen auch der Eigenbetrieb seinen 
Beitrag zur Haushaltskonsolidierung und zur Wiederher-
stellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu leisten 
haben.

12.7 Insoweit sorgt Absatz 3 auch für die Klarstellung, dass 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die 
weder auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen noch 
für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind, mithin also dem freiwilligen Aufgabenspektrum an-
gehören, aber zugleich finanzielle Auswirkungen auf die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, ohne Rück-
sicht auf die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbe-
triebes nur dann fremdfinanzierungsfähig sind, wenn die 
Gemeinde die daraus resultierenden finanziellen Auswir-
kungen auf ihre Haushaltswirtschaft mit ihrer dauernden 
Leistungsfähigkeit vereinbaren kann.

12.8 Finanzielle Auswirkungen im Sinne von Absatz 3 haben 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, in 
deren Folge zusätzliche Zahlungsmittel von der Gemein-
de an den Eigenbetrieb als Ausgleich für die mit den Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbunde-
nen Investitions(folge)kosten fließen werden oder nach 
den geltenden Bestimmungen fließen müssten. Hierzu 
zählen neben den Kapital-, Ertrags- und Investitionszu-
schüssen der Gemeinde an den Eigenbetrieb vor allem 
auch die im Rahmen einer Leistungsbeziehung zwischen 
Gemeinde und Eigenbetrieb zu zahlenden angemessenen 
Leistungsentgelte nach Absatz 5. Im Übrigen ist auch ein 
aus der Investitionstätigkeit resultierender Wegfall an Er-
trägen und Einzahlungen der Gemeinde zu berücksichti-
gen.

12.9 Dabei bleiben gemäß Absatz 3 Satz 3 allerdings solche 
Abgaben und vergleichbaren Entgelte unberücksichtigt, 
die auf Leistungen beruhen, die der Eigenbetrieb auf dem 
Gebiet der Versorgung der Allgemeinheit mit Wasser, 
Elektrizität, Wärme und Gas sowie der Abwasserbeseiti-
gung, der Niederschlagsentwässerung, der Abfallentsor-
gung und der Straßenreinigung erbringt. Hiervon werden 
alle Fallkonstellationen erfasst, in denen die Gemeinde 
bei der Leistungserbringung und -vergütung wie ein ge-
wöhnlicher Abnehmer von Ver- oder Entsorgungsleistun-
gen behandelt wird.

12.10 Nach Absatz 5 besteht für die Leistungserbringung zwi-
schen verschiedenen Bereichen des Eigenbetriebes, aber 
auch zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde oder 
deren Unternehmen oder Einrichtungen, eine formelle 
Vergütungspflicht. Die gegenseitigen Leistungen wer-
den in angemessener Höhe vergütet. Das bedeutet, die 
Bewertung und Bezahlung hat in Geld zu erfolgen. Die 
Angemessenheit einer Leistungsvergütung ist gesetzlich 

nicht bestimmt und lässt sich nur unter Rückgriff auf be-
triebswirtschaftliche Grundsätze, branchenübliche Wer-
te, steuerrechtliche Aspekte und das Haushaltsrecht im 
Einzelfall ermitteln. Soweit steuerrechtliche Aspekte von 
Belang sind, ist als Maßstab regelmäßig der Fremdver-
gleichsgrundsatz heranzuziehen.

12.11 Absatz 5 Satz 2 beinhaltet den Grundsatz, dass bei der 
Bemessung der Vergütung für von dem Eigenbetrieb er-
brachte Leistungen in der Regel auch Abschreibungen zu 
berücksichtigen sind, die auf die dem Eigenbetrieb zur 
Aufgabenerfüllung zugeordneten Vermögensgegenstän-
de entfallen. Dies ist insbesondere zur Aufrechterhal-
tung der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Finanzierung 
von Anschluss- und Ersatzinvestitionen erforderlich, da 
er die erforderlichen Mittel ohne Einbeziehung der Ab-
schreibungen in die Vergütung regelmäßig nicht ander-
weitig erwirtschaften kann.

12.12 Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur in beson-
ders begründeten Ausnahmefällen zulässig. Wurden dem 
Eigenbetrieb die Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens unentgeltlich übertragen, können Abschreibun-
gen auf diese Vermögensgegenstände bei der Berech-
nung einer angemessenen Vergütung im Verhältnis zu 
der Gemeinde unberücksichtigt bleiben, sofern seitens 
der Gemeinde für eine Finanzierung der Anschluss- und 
Ersatzinvestitionen Sorge getragen wird. Hierfür wird sie 
dem Eigenbetrieb regelmäßig Finanzierungskapital zur 
Verfügung stellen müssen.

12.13 Absatz 6 regelt die Zulässigkeit von Eigenkapitalentnah-
men aus dem Eigenbetrieb. Eine Eigenkapitalentnahme 
kann durch eine (teilweise) Ausschüttung aus Jahresge-
winnen, eine Entnahme aus Rücklagen oder durch eine 
Herabsetzung und Ausschüttung des Stammkapitals er-
folgen. Hinsichtlich der Behandlung von Jahresgewin-
nen gelten zudem die Regelungen in § 13 Absatz 2 bis 5.

12.14 Eine Eigenkapitalentnahme ist nur dann zulässig, wenn 
die Aufgabenerfüllung und die zukünftige Entwicklung 
des Eigenbetriebes nicht beeinträchtigt werden. Eine sol-
che Beeinträchtigung liegt insbesondere dann vor, wenn 
das Eigenkapital für die Finanzierung von Investitionen 
oder zur Tilgung von Krediten benötigt wird. Sind inso-
fern negative Auswirkungen auf die Finanzierungsfähig-
keit und Tilgungskraft des Eigenbetriebes zu erwarten, 
steht dies einer Kapitalrückzahlung grundsätzlich ent-
gegen. Bei neu zu veranschlagenden Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ist zudem die Sub-
sidiarität gemäß § 44 Absatz 3 und § 64 Absatz 1 der 
Kommunalverfassung zu beachten, wonach entsprechen-
de Kredite nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine 
andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich 
unzweckmäßig ist.

12.15 Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Eigenkapitalent-
nahme im Falle einer Aufnahme von Fremdfinanzie-
rungsmitteln generell ausgeschlossen ist. Vielmehr setzt 
sie voraus, dass die Aufgabenerfüllung durch den Eigen-
betrieb und dessen wirtschaftliche Entwicklung im Er-
gebnis einer prognostischen Bewertung von der Eigen-
kapitalentnahme nicht beeinträchtigt werden. Hierzu ist 
insbesondere auf eine angemessene Eigenkapitalausstat-
tung abzustellen.
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12.16 Im Regelfall begegnet eine Entnahme durch Ausschüttung 
eines Jahresgewinns bei einer zugleich geplanten Kredit-
aufnahme dann keinen Bedenken, wenn die Ausschüttung 
in Höhe der marktüblichen Eigenkapitalverzinsung erfolgt 
und keine Bedenken dahingehend bestehen, dass die An-
gemessenheit der Eigenkapitalausstattung gefährdet wird.

12.17 Eine Herabsetzung und Ausschüttung des Stammkapitals 
kommt nur in Betracht, wenn und soweit es nicht mehr 
benötigt wird und erfordert zwingend eine Änderung der 
Betriebssatzung.

12.18 Für eine Eigenkapitalentnahme ist, nach der Anhörung 
des Betriebsausschusses (soweit vorhanden) oder eines 
anderen Ausschusses im Sinne von § 7 Absatz 1 Satz 3 
sowie der Betriebsleitung, eine Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung erforderlich. Die Betriebsleitung 
hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme darzulegen, dass 
durch die Entnahme weder die Erfüllung der Aufgaben 
noch die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes be-
einträchtigt werden. Hierbei ist auch auf die gesamtwirt-
schaftliche Situation des Eigenbetriebes unter Darlegung 
des Rücklagenbestandes und der Angemessenheit der 
Eigenkapitalausstattung einzugehen. Für das Befassen 
ist dem Eigenbetrieb ausreichend Zeit einzuräumen.

12.19 Quersubventionierungen werden in Absatz 7 ausdrück-
lich untersagt, sofern diese aus gebühren- oder förder-
mittelfinanzierten Bereichen erfolgen würden. Dadurch 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die erho-
benen Gebühren und Fördermittel ausschließlich ihrem 
Zweck entsprechend verwendet werden. Im Übrigen ist 
insbesondere § 6 Absatz 2d des Kommunalabgabenge-
setzes zu beachten.

13 Zu § 13 – Verwendung des Jahresergebnisses

13.1 Im Vordergrund steht die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks. Darüber hinaus stellt Absatz 1 im Interesse des 
gemeindlichen Haushalts eine grundsätzliche Erwartung 
an den Eigenbetrieb zur Erzielung eines ausschüttungsfä-
higen Gewinns nach den Wirtschaftsgrundsätzen gemäß 
§ 75 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Kommunalverfas-
sung.

13.2 Bei der Kalkulation der Verzinsung des Eigenkapitals als 
Maßstab für die Höhe des anzustrebenden Jahresüber-
schusses ist ein marktüblicher Zinssatz heranzuziehen. 
Wann eine Verzinsung marktüblich ist, ist nicht näher de-
finiert, sodass dem Eigenbetrieb und der Gemeinde ein 
entsprechender Spielraum zugestanden wird.

13.3 Eine marktübliche Verzinsung dürfte regelmäßig dann 
erreicht sein, wenn sie der Höhe des für Geldanlagen 
gemäß § 56 Absatz 2 der Kommunalverfassung zu er-
zielenden Zinssatzes entspricht. Dabei ist auf einen zeit-
raumbezogenen Durchschnittszinssatz der Geldanlagen 
abzustellen, der dem langfristigen Anlagehorizont des in 
dem Eigenbetrieb gebundenen Kapitals der Gemeinden 
entspricht. Vergleichend kann auch der jeweils geltende 
Zinssatz für Fremdkapital herangezogen werden.

13.4 Unzulässig sind Zinssätze, die offensichtlich vorder-
gründig Gewinnerzielungsabsichten verfolgen und den 
öffentlichen Zweck zweitrangig erscheinen lassen.

13.5 Abweichendes gilt nur für gebührenfinanzierte Eigen-
betriebe bzw. deren gebührenfinanzierte Bereiche nach 
dem Kommunalabgabengesetz, bei denen in Mecklen-
burg-Vorpommern insofern ein Mischzinssatz aus dem 
für Geldanlagen und dem für Fremdkapital favorisiert 
wird. In jedem Fall muss sich die Ermittlung des Zins-
satzes aus der Gebührenkalkulation ergeben.

13.6 In Absatz 2 ist eine Reihenfolge für die Gewinnverwen-
dung festgelegt. Demnach sind zunächst vorgetragene 
Verluste abzubauen und Gewinne auf neue Rechnung 
vorzutragen, soweit in den folgenden fünf Wirtschafts-
jahren Jahresfehlbeträge erwartet werden. Maßgeblich 
ist das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zum 
Jahresabschluss. Der Finanzplan und der Erfolgsplan 
enthalten mit dem Planjahr und den folgenden drei Wirt-
schaftsjahren insgesamt nur Ansätze für vier Wirtschafts-
jahre. Es wird daher empfohlen, die Ansätze des vierten 
Folgejahres nach dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 
auch fiktiv für das fünfte Folgejahr anzunehmen, soweit 
Abweichungen nicht hinreichend bekannt sind.

13.7 Sind weder aufgelaufene Verlustvorträge zu decken, noch 
künftige Jahresfehlbeträge zu erwarten, müssen Jahres-
überschüsse zum Aufbau von Rücklagen, insbesondere 
für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung 
des Eigenbetriebes sowie für Erneuerungen, verwendet 
werden. Nur soweit die Bildung derartiger Rücklagen 
nicht erforderlich ist, steht der Jahresüberschuss für Aus-
schüttungen zur Verfügung.

13.8 Eine Ausschüttung kommt bei gebührenfinanzierten 
Eigenbetrieben nur in Betracht, soweit der Gewinn auf 
einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung beruht und 
dem eingebrachten Eigenkapital der Gemeinde zuzu-
ordnen ist oder nicht gebührenrelevante Aufgaben zum 
Gewinn beigetragen haben.

13.9 Regelungen zur Behandlung von Verlusten enthalten 
die Absätze 3 bis 5. Demnach ist ein Jahresfehlbetrag 
zunächst durch Verrechnung mit Gewinnvorträgen zu 
decken. Ein danach noch nicht ausgeglichener Verlust 
kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn der 
Verlustausgleich durch Jahresüberschüsse der folgenden 
fünf Wirtschaftsjahre zu erwarten ist. Hierbei sind ge-
gebenenfalls in den Folgejahren geplante Jahresverluste 
mit einzubeziehen. Ein danach immer noch bestehender 
Verlustvortrag ist im sechsten Wirtschaftsjahr durch die 
Gemeinde auszugleichen, sofern nicht eine Entnahme 
aus den Rücklagen möglich ist.

13.10 Bei fehlender Verrechnungs- oder Vortragsmöglichkeit 
ist der Verlust nach Absatz 4 bereits im Folgejahr aus 
Mitteln der Gemeinde auszugleichen.

13.11 Bei unterjährig fehlender Liquidität des Eigenbetrie-
bes trotz Ausschöpfung der Kassenkredite ist nach Ab-
satz 5 ein sofortiger Ausgleich zahlungswirksamer Ver-
lustanteile aus Mitteln der Gemeinde vorzunehmen. Die 
Ausgleichspflicht ist insofern als „Abschlag“ auf den 
jährlichen Verlustausgleich zu interpretieren und auf 
den voraussichtlichen Jahresverlust beschränkt. Weiter-
gehenden Liquiditätsengpässen ist durch Darlehen oder 
Eigenkapitalzuführungen zu begegnen.
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14 Zu § 14 – Kassenführung

14.1 Die Sonderkasse des Eigenbetriebes soll nach dem Prin-
zip der verbundenen „Einheitskasse“ mit der Gemein-
dekasse verbunden werden. Die gegenseitige Nutzung 
freier Kassenliquidität ist rechtlich geboten und wirt-
schaftlich sinnvoll.

14.2 Stellt der Eigenbetrieb der Gemeinde liquide Mittel zur 
Verfügung, ist diese Leistung im Sinne des § 12 Ab-
satz 5 angemessen zu vergüten. Dies erfordert die Erzie-
lung des Habenzinses und des Risikoaufschlags für den 
Eigenbetrieb. Der Vorteil für die Gemeinde liegt darin, 
dass diese Kosten gegebenenfalls geringer sind als die 
zu zahlenden Kassenkreditzinsen am freien Markt und 
sowohl die Liquidität als auch die Zinsen innerhalb des 
Verbundes bleiben. Diese vom Eigenbetrieb gewährte 
Liquiditätshilfe wird auf die Kassenkreditgenehmigung 
der Gemeinde angerechnet. Entsprechendes gilt in die-
sem Zusammenhang für die von der Gemeinde ge-
währten Liquiditätshilfen an den Eigenbetrieb. Mehrere 
Eigenbetriebe können einen Liquiditätsverbund mit der 
Gemeinde (Cash-Pool) bilden.

14.3 Damit die Mittel beim Eigenbetrieb bei Bedarf recht-
zeitig wieder zur Verfügung stehen, stellt Absatz 2 das 
Erfordernis zur abgestimmten Liquiditätsplanung und 
Mittelbewirtschaftung klar.

15 Zu § 15 – Wirtschaftsjahr

Grundsätzlich ist das Wirtschaftsjahr das Haushaltsjahr 
der Gemeinde, welches wiederum gemäß § 45 Absatz 6 
der Kommunalverfassung im Regelfall das Kalenderjahr 
ist. Von diesem Grundsatz kann in der Betriebssatzung 
abgewichen werden, wenn die Art des Eigenbetriebes 
dies erfordert. Die Erforderlichkeit beinhaltet einen be-
sonderen Begründungsanspruch.

16 Zu § 16 – Rechnungswesen

16.1 Absatz 1 stellt klar, aus welchen Bestandteilen das Rech-
nungswesen des Eigenbetriebes besteht.

16.2 Absatz 2 macht deutlich, dass das Rechnungswesen eine 
Auswertung nach Bereichen (soweit festgelegt) ermögli-
chen muss, das heißt sowohl bei der Wirtschaftsplanung, 
der Buchführung, dem Jahresabschluss und der Kosten- 
und Leistungsrechnung ist eine bereichsbezogene Dar-
stellung erforderlich.

16.3 Absatz 3 verpflichtet die Betriebsleitung zum Erlass ei-
ner Dienstanweisung zur Gewährleistung der ordnungs-
gemäßen Erledigung des Rechnungswesens und der da-
bei geltenden Sicherheitsstandards.

17 Zu § 17 – Wirtschaftsplan

17.1 Der Wirtschaftsplan ist das zentrale Planungsinstrument 
des Eigenbetriebes. Er ist nach Absatz 1 vor Beginn eines 
jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen. Maßgeblicher Zeit-
punkt ist die abschließende Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung.

17.2 In Absatz 2 werden die Bestandteile des Wirtschaftspla-
nes aufgezählt. Mit Ausnahme des Vorberichtes sind ge-
mäß § 41 für alle Teile des Wirtschaftsplanes Muster zu 
verwenden.

17.3 Der Wirtschaftsplan ist die Handlungsgrundlage für 
die Betriebsleitung und ermächtigt sie zur Wirtschafts-
führung im Rahmen der getroffenen Festsetzungen. An-
sprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den 
Wirtschaftsplan selbst aber weder begründet noch auf-
gehoben.

18 Zu § 18 – Nachtragswirtschaftsplan

18.1 In Anlehnung an die gemeindehaushaltsrechtlichen Vor-
schriften sind in § 18 die Verpflichtung zur Aufstellung 
eines Nachtragswirtschaftsplanes und dessen Inhalt nä-
her ausgestaltet.

18.2 Der Wirtschaftsplan kann nur im laufenden Wirtschafts-
jahr durch einen Nachtrag geändert werden. Eine rück-
wirkende Änderung im Folgejahr, beispielsweise zur 
Legitimation von durch den Wirtschaftsplan nicht ge-
deckten Handlungen der Betriebsleitung, kommt nicht in 
Betracht.

18.3 Wann ein Nachtragswirtschaftsplan zwingend aufzu-
stellen ist, ist in Absatz 2 Satz 1 abschließend geregelt. 
In den dort genannten Fallkonstellationen sind derart 
gravierende Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebes zu erwarten, dass 
zwingend eine Neuausrichtung der Planungsrechnung 
erforderlich ist. Wird ein Nachtragswirtschaftsplan in 
diesen Fällen aufgestellt, sind auch alle weiteren bei der 
Geschäftstätigkeit im laufenden Wirtschaftsjahr bekannt 
gewordenen Abweichungen gegenüber dem ursprüng-
lichen Wirtschaftsplan aufzunehmen. Der Umfang des 
Nachtragswirtschaftsplans ist nicht vorgegeben. Es emp-
fiehlt sich, den ursprünglichen Wirtschaftsplan entspre-
chend zu überarbeiten und die Abweichungen im Vor-
bericht zu erläutern, um einen Vergleich zu erleichtern. 
Gleichzeitig sind gemäß § 21 Absatz 4 die rechtlichen 
Gründe dazustellen, nach denen ein Nachtrag erforder-
lich ist. Der Nachtragswirtschaftsplan wird sodann als 
neuer, den ursprünglichen Wirtschaftsplan ersetzender, 
Wirtschaftsplan behandelt. Bei wenigen Abweichungen 
kann ein geringerer Umfang des Nachtragswirtschafts-
plans ausreichend sein, der nur den entsprechenden In-
halt des ursprünglichen Wirtschaftsplans ändert.

18.4 Ausnahmen von der Verpflichtung zur Änderung des 
Wirtschaftsplanes durch einen Nachtrag sind in Absatz 2 
Satz 2 enthalten. Mit ihnen soll unnötiger Aufwand für 
die Änderung der Planung bei weniger bedeutenden Aus-
wirkungen vermieden werden.

18.5 Absatz 2 Satz 3 versetzt die Gemeinde in die Lage, der 
Betriebsleitung bei Veränderungen gegenüber dem Wirt-
schaftsplan einen gewissen Spielraum bei der Beantwor-
tung der Frage einzuräumen, wann diese Veränderungen 
so wesentlich oder erheblich sind, dass ein Nachtrag 
zwingend aufzustellen und zu beschließen ist. Mit die-
sem Instrument soll die Gemeinde die unterschiedlichen 
Bedürfnisse vor Ort in angemessener Weise berück-
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sichtigen können. Unzulässig ist es aber, die gesetzli-
che Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragswirt-
schaftsplanes auszuhöhlen, indem unangemessen hohe 
Wertgrenzen festgesetzt werden.

19 Zu § 19 – Grundsätze der Wirtschaftsplanung

19.1 Der Wirtschaftsplan umfasst die Ansätze des Wirtschafts-
jahres und die Planungsdaten der drei darauffolgenden 
Wirtschaftsjahre. Zusammen bilden diese den Planungs-
zeitraum, auf den die Eigenbetriebsverordnung in ver-
schiedenen Regelungen abstellt. Zusätzlich sind dem 
Planungszeitraum die Ergebnisse des Vorvorjahres (Ist) 
und die hochgerechneten Ergebnisse des Vorjahres (HR) 
gegenüberzustellen, soweit die Muster dies vorsehen. Ist 
eine Hochrechnung der Ergebnisse nicht möglich, sind 
stattdessen die Ansätze des Vorjahres anzugeben.

19.2 Für die Wirtschaftsplanung gilt nach Absatz 2 das in den 
Haushaltsgrundsätzen etablierte Bruttoprinzip und Sal-
dierungsverbot. Erträge und Aufwendungen sowie Ein-
zahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und 
getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht 
verrechnet werden.

19.3 Ähnlich wie das Vorsichtsprinzip bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses soll die in Absatz 3 geregelte Ver-
pflichtung zu einer sorgfältigen Schätzung der Positio-
nen im Erfolgsplan und im Finanzplan eine belastbare 
Wirtschaftsplanung gewährleisten, bei der Beurteilungs-
spielräume mit der gebotenen Zurückhaltung genutzt und 
Risiken angemessen berücksichtigt wurden.

20 Zu § 20 – Zusammenstellung

20.1 Der Pflichtinhalt der Zusammenstellung nach Absatz 1 
hat für den Eigenbetrieb die gleiche Bedeutung wie die 
Haushaltssatzung für den Kernhaushalt. Sie enthält die 
maßgeblichen Festsetzungen und gibt einen Überblick 
über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes. Ihr 
kommt damit eine Kernfunktion zu und muss äußerst 
sorgfältig erarbeitet werden.

20.2 Die folgenden Festsetzungen in der Zusammenstellung 
bedürfen einer rechtsaufsichtlichen Genehmigung und 
sind bis zu deren Vorliegen unwirksam:

a) der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen,

b) der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen und

c) der Höchstbetrag der Kassenkredite, soweit dieser 10 
Prozent der Einzahlungen aus laufender Geschäfts-
tätigkeit überschreitet.

20.3 Die Ermittlung der Summe der Einzahlungen aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit zum Zwecke der Beurtei-
lung der Genehmigungsbedürftigkeit des Höchstbetra-
ges der Kassenkredite kann nicht allein aus dem Finanz-
plan ermittelt werden, da dort die indirekte Methode 
zur Anwendung kommt, die auch zahlungsunwirksame 

Positionen enthält. Zur Berechnung sind zunächst die 
im Erfolgsplan veranschlagten Erträge zu ermitteln. 
Von dieser Summe sind die zahlungsunwirksamen Er-
träge aus dem Finanzplan der Positionen 2 bis 7 und 10 
abzuziehen, die aufgrund ihres negativen Vorzeichens 
zur Verminderung des Cashflows aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit führen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist genehmigungs-
frei, wenn er 10 Prozent der so ermittelten Summe der 
Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht 
überschreitet. Die Berechnung ist gemäß § 21 Absatz 1 
Nummer 6 zur besseren Nachvollziehbarkeit im Vorbe-
richt darzustellen. Im Zweifel sollte der Höchstbetrag der 
Kassenkredite nicht zu eng ausgeschöpft werden, um un-
nötige Prüfverfahren zu vermeiden.

20.4 Absatz 2 eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, Wirt-
schaftspläne von Eigenbetrieben auch für zwei Wirt-
schaftsjahre festzustellen, wenn die Gemeinde für diese 
zwei Haushaltsjahre, die den beiden Wirtschaftsjahren 
entsprechen, ebenfalls eine Haushaltssatzung beschlos-
sen hat. Nur so ist eine Übereinstimmung des Planungs-
wesens gewährleistet.

21 Zu § 21 – Vorbericht

21.1 Wegen seiner erläuternden Funktion ist der Vorbericht 
von besonderer Bedeutung für die Nachvollziehbarkeit 
des Wirtschaftsplanes. Ziel des Vorberichts ist es, allge-
meinverständlich über die Entwicklungen des Eigenbe-
triebes im Planungszeitraum zu informieren. Er soll auch 
mit der Wirtschaftsplanung nicht befasste Personen in 
die Lage versetzen, sich einen Überblick über die wirt-
schaftliche Lage des Eigenbetriebes und die voraussicht-
liche Entwicklung im Planungszeitraum zu verschaffen. 
Es ist daher besonders darauf zu achten, den Vorbericht 
aussagekräftig aber auch übersichtlich und nachvollzieh-
bar zu gestalten und unter Beachtung der Mindestinhalte 
nicht zu überfrachten.

21.2 Absatz 1 enthält einen nicht abschließenden Katalog 
an maßgeblichen Kennzahlen. Zu beachten ist, dass die 
Berechnung der Summe der Einzahlungen aus der lau-
fenden Geschäftstätigkeit nach Nummer 20.3 gesondert 
darzustellen ist. Bei der Darstellung der Eigenkapital-
ausstattung ist, wie unter § 11 ausgeführt, das bilanziel-
le Eigenkapital heranzuziehen. Wird daneben auch die 
wirtschaftliche Eigenkapitalausstattung dargestellt, wie 
sie regelmäßig in der Wirtschaftsprüfung Anwendung 
findet, ist dies zu verdeutlichen.

21.3 Von besonderer Bedeutung ist der Katalog der Be-
richtspflichten in Absatz 2. So muss unter Anwendung 
der entsprechenden Regelungen in § 12 vor allem eine 
Einschätzung der Betriebsleitung zur dauernden Leis-
tungsfähigkeit vorgenommen werden. Aufgrund ihrer 
engen finanziellen Verflechtung sind die Finanz- und 
Leistungsbeziehungen zur Gemeinde darzustellen. Die 
Betriebsleitung ist angehalten, sich kritisch mit der Fra-
ge auseinanderzusetzen, ob sich die von der Gemeinde 
übertragenen Aufgaben und die zu ihrer Erfüllung zur 
Verfügung gestellten Mittel in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander befinden und damit für den Eigenbe-
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trieb jene Rahmenbedingungen bestehen, die ihm eine 
den Anforderungen der Eigenbetriebsverordnung ent-
sprechende selbstständige und nachhaltige Geschäftstä-
tigkeit ermöglichen.

21.4 Zugleich werden die den Wirtschaftsplan beschließenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung in die Lage versetzt, 
die Auswirkungen der eigenbetrieblichen Geschäftstätig-
keit auf die Haushaltssituation der Gemeinde zu beurtei-
len.

21.5 Hat die Gemeinde ein Haushaltskonsolidierungskonzept 
beschlossen, sollte im Vorbericht dargestellt werden, in-
wieweit Maßnahmen des Eigenbetriebes zu dessen Er-
füllung umgesetzt wurden und welche finanziellen Aus-
wirkungen sich daraus ergeben.

21.6 Weiterhin soll der Vorbericht auch Einschätzungen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeit-
raum hinaus eröffnen. Dies gilt insbesondere für Bran-
chen, in denen die für die Aufgabenerfüllung erforder-
lichen Vermögensgegenstände langfristig zu nutzen und 
die damit einhergehenden finanziellen Bindungen eben-
so langfristig sind.

21.7 Herausfordernd sind regelmäßig die voraussichtlich aus 
Wirtschaftsplänen der Vorjahre fortgeltenden Kredit-
ermächtigungen. Die Grundlage bildet § 52 Absatz 3 der 
Kommunalverfassung. Es empfiehlt sich, zur besseren 
Nachvollziehbarkeit die voraussichtlich fortgeltenden 
Kreditermächtigungen nach ihrem Ursprung maßnahmen-
bezogen aufzuschlüsseln. In jedem Fall ist deren beab-
sichtigte Verwendung darzustellen. Auch hier sollte eine 
maßnahmenbezogene Aufschlüsselung erfolgen. Die In-
vestitionsübersicht enthält dazu eine gesonderte Zeile. Die 
Summe der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermäch-
tigungen ist nicht dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen zuzurechnen und bedarf keiner er-
neuten Genehmigung. Es ist Aufgabe der Rechtsaufsicht, 
in diesem Zusammenhang die fortgeltenden und damit 
auch die tatsächlich benötigten neuen Kreditermächti-
gungen festzustellen.

21.8 Um Nachfragen zu vermeiden, sollte im Vorbericht dar-
gestellt werden, ob oder welche Rechtsgeschäfte nach 
§ 57 der Kommunalverfassung zwischen dem Eigenbe-
trieb und der Gemeinde bestehen.

21.9 Absatz 4 gilt nur für Nachtragswirtschaftspläne, in deren 
Vorbericht zumindest auf die wichtigsten Abweichun-
gen gegenüber dem Wirtschaftsplan hinzuweisen ist und 
mit Blick auf § 18 die rechtlichen Gründe des Nachtra-
ges dazulegen sind. In diesem Zusammenhang wird der 
Schwerpunkt insbesondere auf den in der Betriebssat-
zung festgelegten Wertgrenzen liegen.

22 Zu § 22 – Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle Erträge und Aufwendungen 
in ihrer voraussichtlichen Höhe, die dem Wirtschaftsjahr 
wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Erfolgsplan erfüllt 
demnach jene Funktion, welche die Gewinn- und Ver-
lustrechnung in der Rechnungslegung innehat, und ist 
daher auch wie diese zu gliedern.

23 Zu § 23 – Finanzplan

Der Finanzplan stellt – wie auch die Kapitalfl ussrech-
nung – die Mittelherkunft und Mittelverwendung nach 
der indirekten Methode dar.

24 Zu § 24 – Bereichspläne; Übersicht über die internen 
Leistungsbeziehungen

24.1 Bereichspläne dienen der Veranschaulichung der Antei-
le, die die jeweiligen Bereiche am Gesamtergebnis des 
Eigenbetriebes und des Kapitalflusses haben. Sie sind 
immer dann zu erstellen, wenn der Eigenbetrieb formal 
durch Bestimmung in der Betriebssatzung in Bereiche 
gegliedert ist.

24.2 In den Bereichsplänen sind auch Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus 
internem Leistungsaustausch enthalten, die im Erfolgs-
plan und im Finanzplan des Eigenbetriebes konsolidiert 
werden. Die Leistungsbeziehungen der Bereiche unter-
einander sind zusätzlich in der entsprechenden Übersicht 
darzustellen, um einen Überblick über den bestehenden 
Leistungsaustausch und den Umfang von Verrechnungen 
zu erhalten.

25 Zu § 25 – Investitionsübersicht

25.1 Nach Absatz 1 ist jede Investition in einer Investitions-
übersicht gesondert darzustellen. Aus ihr ist ersichtlich, 
welche Vermögensgegenstände die Investitionsmaßnah-
me betrifft und welchen Ursprung die für ihre Finan-
zierung aufgewandten Mittel haben. Dies gilt auch für 
Investitionen, die vollständig aus voraussichtlich fortgel-
tenden Kreditermächtigungen finanziert werden sollen. 
In der Zusatzspalte „Folgejahre“ sind die Angaben zu 
tätigen, die aufgrund eines langjährigen Investitionszeit-
raumes über den Planungszeitraum hinaus einer Maß-
nahme zuzurechnen sind. Dadurch wird verdeutlicht, 
welche finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren 
einzukalkulieren sind. Die Nummerierung der Kriterien 
dient der leichteren Zuordnung. Die Kriterien selbst er-
geben sich aus der EigVO M-V.

25.2 Um eine Überfrachtung des Wirtschaftsplanes im Falle 
einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen zu vermei-
den, lässt es Absatz 1 Satz 2 und 3 zu, dass mehrere In-
vestitionen, die denselben Gegenstand betreffen sowie 
Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung, in ei-
ner Investitionsübersicht zusammengefasst werden. Dies 
befreit jedoch nicht von der Verpflichtung, die Maßnah-
men einzeln im Vorbericht gemäß § 21 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 4 zu erläutern.

25.3 Die Absätze 2 und 3 beinhalten die wesentlichen Planungs-
grundsätze für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen. Die Verpflichtung zur Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei Maßnahmen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung beruht auf den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 43 
Absatz 4 der Kommunalverfassung. Die an den Umfang 
und die Tiefe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und der 
weiteren Pläne zu stellenden Anforderungen steigen mit 
den wirtschaftlichen Folgen, welche infolge der Durch-
führung der Investition auf den Eigenbetrieb zukommen.
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25.4 Absatz 4 räumt der Gemeinde die Befugnis ein, durch eine 
Wertgrenze in der Betriebssatzung selbst festzulegen, bis 
zu welchem Investitionsvolumen ein Eigenbetrieb für 
eine bestimmte Investition auf eine Einzeldarstellung 
in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes ver-
zichten kann und Ausnahmen von den Bestimmungen 
nach Absatz 3 zulässig sind. Die spezifischen Belange 
des jeweiligen Eigenbetriebes können so berücksichtigt 
werden. Eine unangemessen hohe Wertgrenze, die dem 
grundsätzlichen Ziel des § 25, das Investitionsgeschehen 
eines Eigenbetriebes transparent zu machen, zuwider-
läuft, ist nicht zulässig. Finden entsprechende Ausnah-
men im Wirtschaftsplan Beachtung, muss dies zwingend 
im Vorbericht dargestellt werden. Hilfreich ist dabei ein 
Verweis und die Angabe der in der Betriebssatzung zu-
grundeliegenden Wertgrenze.

26 Zu § 26 – Übersicht über die Verpfl ichtungsermächti-
gungen

26.1 In der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
werden nicht nur die aufgrund neu veranschlagter Ver-
pflichtungsermächtigungen zu erwartenden Auszahlun-
gen gesondert dargestellt, sondern auch die aufgrund be-
reits in Anspruch genommener Verpflichtungen. So wird 
erkennbar, hinsichtlich welcher im Finanzplan in künf-
tigen Wirtschaftsjahren vorgesehenen Auszahlungen 
bereits vertragliche Verpflichtungen bestehen oder im 
Planjahr begründet werden sollen. Die Angaben müssen 
demnach insbesondere mit denen der Zusammenstellung 
und der Investitionsübersichten sowie Investitionszu-
sammenfassung des Planjahres und der zurückliegenden 
vier Wirtschaftsjahre übereinstimmen.

26.2 Im Zusammenwirken mit der Investitionsübersicht, aus 
der ersichtlich ist, auf welche Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen die Verpflichtungsermächti-
gungen entfallen, und dem Vorbericht, in den zusätzliche 
Erläuterungen aufzunehmen sind, ergibt sich ein umfas-
sendes Bild von der durch periodenübergreifendes Inves-
titionsgeschehen bedingten Bindung finanzieller Mittel 
im Planungszeitraum. Daher sind auch hier in der Zu-
satzspalte „Folgejahre“ die Angaben zu tätigen, die auf-
grund eines langjährigen Investitionszeitraumes über den 
Planungszeitraum hinaus einer Maßnahme zuzurechnen 
sind.

27 Zu § 27 – Stellenübersicht

Mit dem Wegfall der Stellenplanverordnung wurde für 
die Gemeinden eine Ersatzregelung in § 4a der Gemein-
dehaushaltsverordnung-Doppik geschaff en. Bei Bediens-
teten eines Eigenbetriebes handelt es sich grundsätzlich 
um Bedienstete der Gemeinde, sodass die Ersatzregelung 
entsprechend Anwendung fi ndet und auf die dortigen nä-
heren Ausführungen in der Verwaltungsvorschrift zur 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik verwiesen wird.

28 Zu § 28 – Wirtschaftsführung

28.1 Mit § 28 werden die Befugnisse der Betriebsleitung bei 
der Wirtschaftsführung im Rahmen des geltenden Wirt-
schaftsplanes, insbesondere bei der Überschreitung ein-
zelner Ansätze, geregelt.

28.2 Absatz 1 bestimmt den Grundsatz der Gesamtdeckung. 
Beschränkt ist dieses Prinzip lediglich hinsichtlich der 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Aufnahme von Investitionskrediten, die ausschließlich zur 
Deckung von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, 
nicht jedoch beispielsweise von Aufwendungen der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit, verwendet werden dürfen.

28.3 Nach Absatz 2 ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit 
der Ansätze über alle Aufwendungs- und Auszahlungs-
positionen gegeben. Mehraufwendungen bei einzelnen 
Aufwandspositionen sind also zunächst im Rahmen aller 
Aufwandspositionen des Bereiches und dann bereichs-
übergreifend zu decken.

28.4 Sollen einzelne Aufwands- oder Auszahlungspositionen 
über den jeweiligen Ansatz des Wirtschaftsplanes hinaus 
(überplanmäßig) in Anspruch genommen werden oder 
ohne dass sie überhaupt veranschlagt waren (außerplanmä-
ßig), so ist dies nach Absatz 3 entsprechend den gemein-
dehaushaltsrechtlichen Bestimmungen nur zulässig, wenn 
die Aufwendungen oder Auszahlungen bei der Aufstellung 
des Wirtschaftsplanes nicht vorhergesehen wurden, wenn 
sie unabweisbar sind und wenn die Deckung gewährleistet 
ist. Unabweisbarkeit wird regelmäßig nur bei pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben oder Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises vorliegen. Die Aufstellung eines 
Nachtragswirtschaftsplanes ist bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 18 in jedem Fall vorrangig gegenüber über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

28.5 Abweichend davon sieht Absatz 4 die Überschreitung 
des Ansatzes für Investitionsauszahlungen bei mehrjäh-
rigen Investitionsmaßnahmen vor.

28.6 Erfolgsgefährdende Mindererträge im Sinne des Ab-
satz 5 liegen vor, wenn kein Aufwandsrückgang in glei-
chem Umfang erfolgt. Sie lösen eine Berichtspflicht der 
Betriebsleitung gegenüber der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister und dem Betriebsausschuss aus.

28.7 Gemäß Absatz 6 sind Ansätze für Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit in bestimmtem Umfang in Folgejah-
re übertragbar. Unter denselben Voraussetzungen ist die 
Übertragbarkeit der entsprechenden Ansätze für Einzah-
lungen aus der Investitionstätigkeit sowie aus Investitions-
krediten gegeben. Dies korrespondiert mit der zulässigen 
Inanspruchnahme fortgeltender Kreditermächtigungen.

28.8 Durch Absatz 7 wird klargestellt, dass die rechtsaufsicht-
liche Genehmigung Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme genehmigungspflichtiger Festsetzungen ist.

28.9 Für die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass von 
Ansprüchen sowie Geltendmachung von Kleinbeträgen 
gilt die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik entspre-
chend, sodass auf die dortigen näheren Ausführungen in 
der Verwaltungsvorschrift verwiesen wird.

29 Zu § 29 – Vorläufi ge Wirtschaftsführung

29.1 Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirtschaftsjahres 
noch nicht von der Gemeindevertretung beschlossen, un-
terliegt der Eigenbetrieb den Regelungen der vorläufigen 
Wirtschaftsführung.
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29.2 Absatz 1 beschränkt die aufwendungs- und auszahlungs-
seitige Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes auf die glei-
chen Geschäftsvorfälle, die auch bei vorläufiger Haushalts-
führung der Gemeinde noch zulässig sind. Diese umfassen 
insbesondere im Bereich des Investitionsgeschehens nur 
Maßnahmen, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
erfolgen müssen, beispielsweise, weil unter Ausnutzung 
einer Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren eine zi-
vilrechtliche Verpflichtung mit Zahlungswirksamkeit im 
aktuellen Wirtschaftsjahr eingegangen wurde, oder sie zur 
Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

29.3 Die Fortführung des Investitionsgeschehens bleibt aber 
auch im Rahmen der vorläufigen Wirtschaftsführung 
ohne Vorliegen der genannten Voraussetzungen möglich, 
insbesondere also auch im freiwilligen Aufgabenspekt-
rum, soweit nach § 28 Absatz 6 aus Vorjahren übertrag-
bare Ansätze in Anspruch genommen werden können.

29.4 Für die Frage, ob der Eigenbetrieb bereits entsprechend 
den Festsetzungen im Wirtschaftsplan handeln darf oder 
seine Wirtschaftsführung noch vorläufig ist, stellt Ab-
satz 1 auf das Vorliegen eines beschlossenen Wirtschafts-
planes ab. Die genehmigungspflichtigen Festsetzungen 
stehen nach wie vor unter dem Vorbehalt einer rechtsauf-
sichtlichen Entscheidung.

29.5 Auf eine öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde kommt es nach Absatz 2 nur dann 
an, wenn der Eigenbetrieb beabsichtigt, Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
durchzuführen. Angesichts der wechselseitigen Verknüp-
fung zwischen Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan darf 
in diesen Fällen von den entsprechenden Auszahlungs-
ermächtigungen auch bei beschlossenem Wirtschaftsplan 
kein Gebrauch gemacht werden, solange die Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung der Gemeinde nicht erfolgt 
ist. Der Eigenbetrieb wird in diesem Fall bei Investitionen, 
die sich auf den gemeindlichen Haushalt auswirken, so ge-
stellt, als ob kein Wirtschaftsplan vorläge.

29.6 Ausgenommen von dieser Beschränkung sind auch hier 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die 
der Eigenbetrieb aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
durchführen muss oder für die Erfüllung notwendiger Auf-
gaben unaufschiebbar sind, da es hier nicht auf die Leis-
tungsfähigkeit des gemeindlichen Haushaltes ankommt.

29.7 Die Zulässigkeit von Kreditaufnahmen zur Fortsetzung 
der Investitionstätigkeit und die Fortgeltung der Stellen-
übersicht richten sich nach Absatz 3 und 4.

30 Zu § 30 – Buchführung; Inventar; Kosten- und Leis-
tungsrechnung

30.1 Für das Rechnungswesen des Eigenbetriebes gelten die 
Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. 
Dementsprechend bestimmt Absatz 1 Satz 2, dass die 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Buch-
führung und das Inventar Anwendung finden, soweit in 
der Verordnung nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. 
Der Zweck und die wesentlichen Grundsätze der Buch-
führung sind in den Absätzen 2 bis 5 geregelt.

30.2 Nach Absatz 6 gilt bezüglich der automatischen Daten-
verarbeitung die Gemeindekassenverordnung-Doppik 
entsprechend, sodass auf die dortigen näheren Ausfüh-
rungen in der Verwaltungsvorschrift verwiesen wird.

30.3 Durch die Bezugnahme auf § 257 des Handelsgesetz-
buches in Absatz 7 kommen die handelsrechtlichen Be-
stimmungen zur Aufbewahrungspflicht und den dabei 
geltenden Fristen zur Anwendung, jedoch mit dem Un-
terschied, dass der Eigenbetrieb die Eröffnungsbilanzen 
und die Jahresabschlüsse dauerhaft aufzubewahren hat.

31 Zu § 31 – Zwischenberichte

Für die Berichtspfl icht wird eine bestimmte Darstellung 
nicht vorgeschrieben; sie bleibt der örtlichen Regelung 
überlassen. Die Betriebssatzung kann Näheres über den 
Inhalt der Zwischenberichte bestimmen. Die Zwischen-
berichterstattung sollte in das Beteiligungscontrolling im 
Rahmen des Beteiligungsmanagements der Gemeinde 
eingebunden werden.

32 Zu § 32 – Jahresabschluss und Lagebericht

32.1 In Absatz 1 ist die wiederkehrende Pflicht zur Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses und eines Lageberichtes 
verankert. Dies gilt jedoch nur, soweit andere Rechts-
vorschriften nicht unmittelbar gelten oder Abweichendes 
bestimmen. Besteht der Eigenbetrieb nicht bis zum ei-
gentlichen Ablauf des Wirtschaftsjahres, bleibt Absatz 1 
unberührt.

32.2 Für die Aufstellung des Jahresabschlusses und den Anhang 
wird auf die sinngemäße Anwendung der entsprechenden 
allgemeinen Vorschriften des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften verwiesen. Dadurch werden 
die Eigenbetriebe strengeren Vorschriften unterworfen. 
Dies führt auch zu einer möglichst einheitlichen und de-
taillierten Darstellungsweise und damit zu einer besseren 
Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse verschiedener Be-
triebsarten. Die Einzelvorschriften schreiben Muster für 
die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anla-
gennachweis und die Erfolgsübersicht vor und schließen 
darüber hinaus einige Wahlrechte hinsichtlich der Dar-
stellung im Jahresabschluss aus. Die Muster sind an die 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches angepasst.

33 Zu § 33 – Bilanz

33.1 Für die Bilanz kommen die für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften mit Ausnahme der in Absatz 2 
genannten Regelungen zur Anwendung.

33.2 Die öffentliche Hand gewährt Zuschüsse verschiedenster 
Art. Bei der Bilanzierung derartiger Zuschüsse, insbe-
sondere hinsichtlich der Auswirkungen auf das Betriebs-
ergebnis, sind neben den Bestimmungen des Handels-
rechts gegebenenfalls auch steuerrechtliche Vorschriften 
zu beachten. Die eigenbetriebsrechtlichen Vorgaben in 
den Absätzen 3 bis 6 treffen Bestimmungen über die Bi-
lanzierung dieser Zuschüsse.

33.3 In Abgrenzung von den zweckbestimmten Investitions- 
oder Ertragszuschüssen kann von Kapitalzuschüssen in 
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der Regel nur ausgegangen werden, wenn die Gemeinde 
oder ein anderer Zuschussgeber im Einzelfall allgemein 
die Verstärkung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage in 
Analogie zu § 272 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches) 
ausdrücklich bestimmt oder gewollt hat. Unerheblich ist, 
ob gegebenenfalls als Kapitalzuschüsse geltende Zuwei-
sungen über die Gemeinde dem Eigenbetrieb zufließen.

33.4 Zu den Kapitalzuschüssen zählen auch die Zuweisun-
gen zum Verlustausgleich gemäß § 13 Absatz 3 bis 5. 
Im Kernhaushalt sind diese Zuweisungen zum Verlust-
ausgleich hingegen als ordentlicher Aufwand (Ergebnis-
haushalt) und ordentliche Auszahlung (Finanzhaushalt, 
laufender Bereich) zu behandeln. Werden Zuschüsse 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ausdrücklich steu-
erfrei gestellt, so sind diese als Kapitalzuschüsse zu be-
handeln. Investitionszulagen sind Kapitalzuschüsse.

33.5 Dient der Zuschuss der Stärkung der Ertragskraft oder 
dem Ersatz von Aufwendungen, handelt es sich um einen 
Ertragszuschuss. Von Absatz 4 nicht erfasst werden aber 
Zahlungen, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit der Erbringung konkreter Leistun-
gen durch den Eigenbetrieb stehen (Leistungsvergütung 
nach § 12 Absatz 5), da in diesen Fällen kein echter Zu-
schuss vorliegt.

33.6 Unter einmaligen Entgelten Nutzungsberechtigter im 
Sinne des Absatz 5 sind zum Beispiel Baukostenzuschüs-
se oder Anschlussbeiträge für Abwasseranlagen zu ver-
stehen.

33.7 Wird der Zuschuss mit dem Zweck der Unterstützung 
des Eigenbetriebes bei der Anschaffung von bestimmten 
Gegenständen des Anlagevermögens gewährt, handelt es 
sich um einen Investitionszuschuss nach Absatz 6.

33.8 Bei der bilanziellen Behandlung von einmaligen Entgelten 
Nutzungsberechtigter und von Investitionszuschüssen ist 
gleichermaßen zwingend das Bruttoprinzip zu beachten. 
Eine Absetzung von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der Vermögensgegenstände kommt nicht in 
Betracht. Einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter und 
Investitionszuschüsse sind vielmehr als Sonderposten 
zu passivieren und die damit zu finanzierenden Vermö-
gensgegenstände in vollem Umfang zu aktivieren. Die 
entsprechenden Sonderposten sind regelmäßig ergebnis-
wirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Ver-
mögensgegenstandes aufzulösen.

33.9 Absatz 7 ermöglicht es, bei der Zuordnung von Vermö-
gensgegenständen aus dem Gemeindehaushalt in den 
Eigenbetrieb – was bei der Errichtung eines Eigenbetrie-
bes oder der Übertragung neuer Aufgaben häufig erfolgt 
– unnötigen Bewertungsaufwand zu vermeiden, indem 
diese Vermögensgegenstände in der Bilanz des Eigenbe-
triebes mit dem Wert angesetzt werden können, der in der 
Bilanz der Gemeinde nach den Bewertungsvorschriften 
der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zum Zeit-
punkt der Übertragung anzusetzen wäre. Wesentliche 
Abweichungen zu den handelsrechtlichen Bewertungs-
vorschriften sind im Falle der Ausübung dieser Option 
nicht zu erwarten, da sich die gemeindehaushaltsrecht-
lichen Bewertungsvorschriften weitgehend an denen des 
Handelsgesetzbuches orientieren.

33.10 Die Übernahme von Beamtinnen und Beamten aufgrund 
der damit verbundenen Versorgungs- und Beihilfever-
pflichtungen und die in diesem Zusammenhang stehen-
de Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband 
stellt einen besonderen kommunalspezifischen Sachver-
halt dar, dem für Gemeinden, Ämter, Zweckverbände 
und Landkreise durch die Bilanzierungsvorschriften in 
§ 35 Absatz 4 und § 37 Absatz 7 der Gemeindehaushalts-
verordnung-Doppik Rechnung getragen wurde. Aufgrund 
der Absätze 8 und 9 werden eingegangene Pensions- und 
Beihilfeverpflichtungen in den Jahresabschlüssen dieser 
kommunalen Körperschaften und ihrer Eigenbetriebe in 
bilanzieller Hinsicht gleichermaßen abgebildet. Demnach 
werden insbesondere Rückstellungen für Pensions- und 
Beihilfeverpflichtungen in teilweiser Abweichung von 
§ 253 des Handelsgesetzbuches auch bei Eigenbetrieben 
nach dem Teilwertverfahren und dem dabei zu Grunde 
zu legenden einkommensteuerrechtlich maßgeblichen 
Rechnungszinsfuß bewertet.

34 Zu § 34 – Gewinn- und Verlustrechnung

Mit der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Auf-
wendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres darge-
stellt. Das verbindliche Muster basiert auf dem Gesamt-
kostenverfahren. Eine Aufstellung der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren ist 
damit nicht zulässig.

35 Zu § 35 – Finanzrechnung

Die Finanzrechnung als Kapitalfl ussrechnung gemäß 
dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nummer 21 
verfolgt das Ziel, die Liquiditätslage des Unternehmens 
am Abschlussstichtag darzustellen. Weiterhin dient sie 
der transparenten Abbildung von Herkunft und Verwen-
dung der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr sowie der Zu-
sammensetzung des Finanzmittelfonds. Das Muster sieht 
eine Kapitalfl ussrechnung nach der indirekten Methode 
vor.

36 Zu § 36 – Bereichsrechnungen

Von Eigenbetrieben mit mehr als einem Bereich sind Be-
reichsrechnungen zu erstellen, um insbesondere den Ge-
meindeorganen und dem Eigenbetrieb die Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit einzelner Bereiche zu erleichtern. Für 
die Aufstellung der Bereichsbilanzen, der Bereichs-Ge-
winn- und Verlustrechnungen und die Bereichsfi nanz-
rechnungen sind die entsprechenden Muster zu verwen-
den.

37 Zu § 37 – Anhang

37.1 Der Anhang dient der Erläuterung der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung. Er ist nach den handels-
rechtlichen Bestimmungen gemäß § 285 des Handelsge-
setzbuches aufzustellen.

37.2 Zusätzliche Pflichtinhalte für den Anhang ergeben sich 
aus Absatz 3 Satz 1. Ausnahmen davon sind gemäß Ab-
satz 3 Satz 2 nur zulässig, wenn die Besonderheiten des 
Einzelfalls dies erlauben.
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37.3 Die durch § 286 Absatz 3 und 4 sowie § 288 des Handels-
gesetzbuches eröffneten Möglichkeiten zum Unterlassen 
von Angaben gelten nicht für Eigenbetriebe, da an diese 
als öffentliche Unternehmen erhöhte Transparenzanfor-
derungen gestellt werden. Zudem sind für die Gestellung 
von Mitgliedern der Betriebsleitung durch Dritte ent-
standene Aufwendungen anzugeben, die beispielsweise 
im Rahmen von Betriebsführungsverträgen anfallen.

38 Zu § 38 – Lagebericht

38.1 Im Lagebericht hat die Betriebsleitung den Geschäfts-
verlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 
Lage des Eigenbetriebes so darzustellen, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit-
telt wird. Für den Lagebericht gelten die entsprechenden 
handelsrechtlichen Bestimmungen gemäß § 289 des 
Handelsgesetzbuches sinngemäß. Dabei sind Eigenbe-
triebe ausdrücklich von der Pflicht einer nichtfinanziel-
len Erklärung (sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung) befreit. Maßgeblich ist jedoch ein entsprechender 
Ausschluss in der Betriebssatzung. Die freiwillige Auf-
stellung einer nichtfinanziellen Erklärung im Lagebricht 
bleibt davon unbenommen, sofern dies im Einzelfall für 
den Eigenbetrieb sinnvoll ist.

38.2 Zusätzliche Pflichtinhalte für den Lagebericht ergeben 
sich aus Absatz 2, die alternativ auch im Anhang ge-
macht werden können.

39 Zu § 39 – Aufstellung, Prüfung und Vorlage des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

39.1 Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von vier 
Monaten nach dem Ende des Wirtschaftsjahres durch die 
Betriebsleitung aufzustellen.

39.2 Im Anschluss daran erfolgt die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes nach den Vorschriften des 
Kommunalprüfungsgesetzes über die Jahresabschlussprü-
fung kommunaler Wirtschaftsbetriebe. Dies bedeutet ins-
besondere, dass der Landesrechnungshof Mecklenburg-
Vorpommern nach Anhörung der Gemeinde und des Ei-
genbetriebes im Namen und für Rechnung der Gemeinde 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft (Abschlussprüfer) mit der Vornahme der Jahres-
abschlussprüfung beauftragt (§ 13 Absatz 2 Satz 1 des 
Kommunalprüfungsgesetzes). Die Prüfungsbereitschaft 
ist durch den Eigenbetrieb sicherzustellen, sodass die 
Einhaltung der in § 13 Absatz 4 des Kommunalprüfungs-
gesetzes vorgesehenen Frist für die Prüfung von neun Mo-
naten nach Ende des Wirtschaftsjahres gewährleistet wird.

39.3 Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
über die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister dem 
Betriebsausschuss vorzulegen, soweit ein solcher einge-
richtet ist, und anschließend mit der Stellungnahme des 
Betriebsausschusses der Gemeindevertretung zum Zwe-
cke der Feststellung zuzuleiten.

40 Zu § 40 – Feststellung des Jahresabschlusses, Entlas-
tung der Betriebsleitung

40.1 Die Gemeindevertretung beschließt über die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 

Ein ungeprüfter Jahresabschluss und Lagebericht kann 
nicht festgestellt werden, sofern nicht Rechtsvorschriften 
Abweichendes bestimmen.

40.2 Die Feststellung hat bis spätestens zum Ende des auf das 
Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahres zu erfolgen, 
jedoch vor Feststellung des Jahresabschlusses der Ge-
meinde. Zugleich ist die Behandlung des Jahresergebnis-
ses zu beschließen. Die sich daraus für den gemeindlichen 
Haushalt ergebenden Auswirkungen können so gegebe-
nenfalls noch im Jahresabschluss der Gemeinde berück-
sichtigt werden. In einem gesonderten Beschluss ist über 
die Entlastung der Betriebsleitung zu entscheiden.

41 Zu § 41 – Muster

41.1 Für die Erstellung der Wirtschaftspläne und Jahresab-
schlüsse sind Muster zu verwenden. Die jeweils aktuelle 
verbindliche Fassung der amtlichen Muster wird auf der 
Internetseite des für Kommunalangelegenheiten zustän-
digen Ministeriums unter

www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/

veröff entlicht. Die kommunalen Körperschaften werden 
über Änderungen der amtlichen Muster in geeigneter 
Weise informiert.

41.2 Zulässige Abweichungen von den Mustern können sich 
aus gesetzlichen Bestimmungen ergeben, sind aber zu-
vor mit der Rechtsaufsichtsbehörde abzustimmen und im 
Vorbericht des Wirtschaftsplans bzw. im Jahresabschluss 
an geeigneter Stelle zu erläutern.

41.3 In besonderen begründeten Einzelfällen kann auch ohne 
gesetzliche Grundlage nach vorheriger Abstimmung mit 
der Rechtsaufsichtsbehörde von den Mustern abgewi-
chen werden.

41.4 Kommunale Unternehmen und Einrichtungen in Privat-
rechtsform sind überwiegend auf der Grundlage von 
§ 73 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Kommunalverfas-
sung durch Gesellschaftsvertrag verpflichtet, in sinnge-
mäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vor-
schriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dabei sind 
die verbindlichen Muster zu verwenden. Soweit in den 
veröffentlichten Mustern handelsrechtlich vorgesehene 
Positionen nicht enthalten sind, weil derartige Geschäfts-
vorfälle oder Bilanzpositionen bei Eigenbetrieben nicht 
in Betracht kommen (zum Beispiel Erträge und Aufwen-
dungen aus Ergebnisabführungsverträgen), haben kom-
munale Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechts-
form bei der Erstellung ihrer Wirtschaftspläne die Muster 
nach ihren Anforderungen zu ergänzen.

41.5 Für Kommunalunternehmen und gemeinsame Kom-
munalunternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts gilt dies nur, sofern sie durch Unter-
nehmenssatzung ebenfalls auf der Grundlage von § 73 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Kommunalverfassung ent-
sprechend verpflichtet sind.

41.6 Nicht mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt wer-
den müssen Abweichungen, die insbesondere lediglich 



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2025606 Nr. 47

der notwendigen Darstellung von Festsetzungen für zwei 
Wirtschaftsjahre gemäß § 20 Absatz 2 dienen. Gleiches 
gilt bei der Erstellung eigener Muster, die aber grund-
sätzlich den vorgegebenen Mustern entsprechen, um bei-
spielweise eine Einbindung in die örtlichen Buchungs-
systeme oder Betriebssoftware zu ermöglichen.

42 Zu § 42 – Anwendung

42.1 In den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wird 
aus Gründen der Lesbarkeit regelmäßig nur auf Gemein-
den abgestellt. Da auch Ämter und Landkreise die Be-
fugnis zur Bildung von eigenbetrieblichen Sondervermö-
gen haben, stellt Absatz 1 klar, dass die Vorschriften der 
Verordnung für deren Eigenbetriebe entsprechend gelten.

42.2 Gemäß § 161 Absatz 3 Satz 1 der Kommunalverfassung 
haben Zweckverbände die für die Wirtschaftsführung gel-
tenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung entspre-
chend anzuwenden, wenn die Hauptaufgabe des Zweckver-
bandes das Betreiben eines gemeinsamen Unternehmens 
ist. Ist die Hauptaufgabe des Zweckverbandes das Betrei-
ben einer Einrichtung, kann die Verbandssatzung bestim-
men, dass die Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen 
der Eigenbetriebsverordnung erfolgt.

42.3 Absatz 2 konkretisiert, welche Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung für Zweckverbände zur Anwendung 
kommen.

43 Zu § 43 – Übergangsregelungen

43.1 Mit Absatz 1 wurde ein Übergangszeitraum festgelegt, 
innerhalb dessen die Gemeinde ihr Ortsrecht, im Wesent-
lichen also die Hauptsatzung und die Betriebssatzung, an 
die neu gefasste Eigenbetriebsverordnung anzupassen hat.

43.2 In Absatz 2 wird geregelt, dass die Anpassungen bezüg-
lich des Wirtschaftsplanes erstmalig für das Wirtschafts-
jahr 2026 anzuwenden sind. Wirtschaftspläne, die Fest-
setzungen für zwei Wirtschaftsjahre gemäß § 20 Absatz 2 
haben und bereits die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 
umfassen, sind davon ausgenommen. Gleiches gilt, wenn 
für diesen Wirtschaftsplan ein Nachtragswirtschaftsplan 
für das Wirtschaftsjahr 2026 aufgestellt werden muss.

44 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Ver-
öff entlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die Hinweise 
zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung (EigVOVV 
M-V) vom 11. Juli 2018 (AmtsBl. M-V S. 402) außer 
Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 590
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Öff entliche Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) über die Feststellung des Nichtbestehens einer 

UVP-Pfl icht

Bekanntmachung des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt
– Planfeststellungsbehörde –

Vom 30. Oktober 2025 – VI 340 - VI-543-31253-2012/030-005 –

Rechtliche Grundlage: Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg hat bei der oberen/obersten Flurbereinigungsbehör-
de, dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt, beantragt, den Plan (6. Änderung) der ge-
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Flurneuordnungs-
verfahren Dobbin-Glave zu genehmigen.

Die gemeinschaftlichen Anlagen sind von der Teilnehmergemein-
schaft des Flurneuordnungsverfahrens Dobbin-Glave herzustel-
len. Der Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im 
Sinne des Flurbereinigungsgesetzes fällt in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die 
Teilnehmergemeinschaft errichtet eine gemeinschaftliche Anlage 
im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes im Flurneuordnungsver-
fahren „Dobbin-Glave“. Die Genehmigung nach § 41 Absatz 4 
des Flurbereinigungsgesetzes war zu erteilen und wurde somit 
erteilt.

Für die Flurbereinigung ist gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. 
Nummer 16.1 der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine Vor-
prüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgesehen. Somit ist 
nach § 7 Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) zu prüfen, ob die möglichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erfordern. Diese Vorprüfung des Einzelfalls ist 
erfolgt. Das Vorhaben wird nach Einschätzung oberen/obersten 
Flurneuordnungsbehörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Krite-
rien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, 
die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Es besteht daher 
keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung.

Diese Feststellung wird wie folgt begründet:

Folgende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind für 
diese Einschätzung zum Zeitpunkt der Erteilung der Plangeneh-
migung maßgebend:

1. Das Vorhaben umfasst den Rückbau der Wehranlage und 
Mühlenteiches, den Neubau der Fischaufstiegsanlage sowie 
die temporäre Anlage von Baueinrichtungsflächen und Bau-
straßen. Zudem erfolgen landschaftspflegerische Maßnah-
men. Um die ökologische Durchgängigkeit für die Fauna der 
Nebel zu verbessern, soll der bestehende Mühlteich weitest-
gehend zurückgebaut und eine naturnahe Fischaufstiegsanla-
ge (FAA) beginnend am östlichen Bereich des Mühlenteiches 
bis westlich der Straße gebaut werden. Die Länge beträgt 
insgesamt 275 m (inkl. Einlauf- und Nachbettsicherung). Die 

Trasse führt entlang der nördlichen Böschung in der Fläche 
des Mühlenteiches, quert dann die Straße (18 m) und verläuft 
über die Flächen der ehemaligen Fischzuchtanlage, wo sie 
dann in den vorhandenen Nebellauf entbindet. Mit der Tras-
senführung durch den Mühlenteich wird eine konkurrieren-
de Wassernutzung zwischen Stand- und Fließgewässer ver-
mieden. Die Herstellung der Durchwanderbarkeit erfolgt in 
optimaler Weise mit dem gesamten zur Verfügung stehenden 
Durchfluss der Nebel. Im Zuge der Errichtung einer Fischauf-
stiegsanlage soll die Brücke/das Wehr teilweise zurückgebaut 
und in selber Lage ein Damm wieder aufgebaut werden, um 
eine dauerhafte Standsicherheit zu erzeugen. Damit die Teil-
nehmergemeinschaft Dobbin-Glave die Wegeverbindung für 
den landwirtschaftlichen und privaten Verkehr nutzen kann. 
Die Kreuzung mit der Straße wird in örtlich leicht veränderter 
Lage als Durchlass realisiert.
Des Weiteren wird die alte Fischaufzuchtanlage auf dem Eigen-
tum der Gemeinde Dobbin-Linstow renaturiert. Es erfolgen der 
Rückbau von Becken, Straßen, Leitungen und Wegen sowie eine 
Pflanzung von Bäumen. (Nummern 1.1, 1.3 Anlage 3 UVPG).

2. Ein Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelas-
senen Vorhaben und Tätigkeiten ist nicht zu erwarten (Num-
mern 1.2, 3.6 Anlage 3 UVPG).

3. Risiken für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch die Erzeugung von Abfällen, Umweltverschmutzung 
und Belästigungen, verwendete Stoffe und Technologien so-
wie aufgrund von Störfällen, Katastrophen oder Unfällen sind 
nicht gegeben (Nummern 1.4 bis 1.7 Anlage 3 UVPG).

4. Bestehende Nutzungen und die ökologische Empfindlichkeit 
des Gebietes werden durch Auswirkungen des Vorhabens nicht 
erheblich beeinträchtigt. Die Maßnahme soll für die Herstellung 
der ökologischen Durchgängigkeit gemäß Bewirtschaftungs-
vorplanung „Nebel“ (2008) sorgen und den Erhaltungszustand 
(EHZ) der geschützten Arten Fischotter, Bachneunauge, Stein-
beißer und Eisvogel sowie des Lebensraumtyps (LRT) „3260“ 
erhalten bzw. verbessern (Nummer 2.1 Anlage 3 UVPG).

5. Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähig-
keit der natürlichen Ressourcen des Gebietes werden durch 
das Vorhaben qualitativ bewahrt. Die Umsetzung von struk-
turverbessernden Maßnahmen und das Herstellen der öko-
logischen Durchgängigkeit der Nebel in Walkmöhl ist eines 
der Ziele des Bodenordnungsverfahrens Dobbin-Glave. Auf-
grund des geringen Ausmaßes der Auswirkungen und unter 
Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen sind diese nicht als erheblich einzustufen. 
Eine besondere Schwere oder Komplexität der Auswirkungen 
sowie ein grenzüberschreitender Charakter können ausge-
schlossen werden. (Nummern 2.2, 3.1 bis 3.5, 3.7 Anlage 3 
UVPG)
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6. Durch das Vorhaben sind folgende Schutzgebiete, geschützte 
Biotope oder sonstige Schutzobjekte betroffen (Nummern 2.3.1 
bis 2.3.11 Anlage 3 UVPG):

– EU Vogelschutzgebiet DE 2339-401 „Nossentiner/Schwin-
zer Heide“

– Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2239-301 „Ne-
beltal mit Zufl üssen, verbundenen Seen und angrenzen-
den Wäldern“

– Landschaftsschutzgebiet Nr. 68 „Nossentiner/Schwinzer 
Heide, Landkreis Güstrow“

– Naturpark Nr. 9 „Nossentiner/Schwinzer Heide“

– Naturschutzgebiet Krakower Obersee

– Feucht- und Gehölzbiotope § 20 Naturschutzausführungs-
gesetz M-V

7. Die geplanten Maßnahmen laufen dem Schutzzweck der vor-
genannten Schutzgebiete nicht zuwider.

8. Innerhalb des Natura 2000-Gebietes finden keine Maßnah-
men statt. Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
des Schutzgebietes können ausgeschlossen werden.

9. Die Schutz- und Entwicklungsziele der im Gebiet vorhande-
nen nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope werden durch 
Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt.

10. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter nach dem UVPG sind 
insgesamt als kompensierbar zu werten.

11. Durch das relativ geringe Alter der zu fällenden Bäume, kann 
eine Betroffenheit von Fledermäusen, Höhlenbrütern und xy-
lobionten Käfern ausgeschlossen werden.

12. Durch eine einseitige Bepflanzung des Ufers/angrenzenden 
Saumes entlang der FAA, sollen die vorhabenbedingten Baum-
fällungen kompensiert und eine natürliche Ufervegetation mit 
entsprechender Beschattung geschaffen werden.

13. Unter Berücksichtigung der formulierten Vermeidungs-/Mi-
nimierungsmaßnahmen werden für prüfrelevante Arten im 
Sinne des Artenschutzrechts Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG nicht erfüllt. Unter Einhaltung der Vermeidungs-
maßnahmen können Beeinträchtigungen vermieden bzw. ver-
mindert werden. Potenzielle Quartiersverluste der Fledermäuse 
und Avifauna werden ausgeglichen. Die Eingriffe durch die 
Baumaßnahmen werden auf das Notwendigste beschränkt und 
fallen im Vergleich zum Nutzen der Maßnahme und der lang-
fristig gewonnenen naturschutzfachlichen Aufwertung nicht 
ins Gewicht. Unter Berücksichtigung der genannten Vermei-
dungsmaßnahmen ist von einer kurzfristigen Regeneration der 
Schutzgüter auszugehen, sodass durch die Maßnahme keine er-
heblichen Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen.

14. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter Klima, Naturschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Be-
völkerung und Denkmäler waren zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Genehmigung nicht zu erwarten. Die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.

Hinweis: Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß § 5 Absatz 2 
UVPG unterrichtet. Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar.
Die Dokumentation der überschlägigen Prüfung gemäß § 7 Ab-
satz 7 UVPG ist der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 
Landes-Umweltinformationsgesetzes vom 14. Juli 2006 (GVOBl. 
M-V S. 568), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431) geändert worden ist, beim 
Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Referat 340, Paulshöher 
Weg 1, 19061 Schwerin zugänglich.

AmtsBl. M-V 2025 S. 607



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2025 609Nr. 47

Neuregelung für die Durchführung von Schutzimpfungen in Mecklenburg-Vorpommern

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 24. Oktober 2025

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2126 - 12

Aufgrund des § 20 Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I. S. 1045), das zuletzt durch Artikel 8v Absatz 21 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) geändert worden ist, erlässt das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Sport folgende Verwaltungsvorschrift:

Artikel 1
Durchführung von Schutzimpfungen in 

Mecklenburg-Vorpommern
(SchutzimpfungVV M-V)

1 Öff entlich empfohlene Schutzimpfungen

Diese Verwaltungsvorschrift regelt die Erteilung öff ent-
licher Empfehlungen für Schutzimpfungen oder andere 
Maßnahmen der spezifi schen Prophylaxe durch das für 
Gesundheit zuständige Ministerium auf Grundlage der 
jeweiligen Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-
sion am Robert Koch-Institut (nachfolgend STIKO ge-
nannt). Folgende Schutzimpfungen sollen öff entlich 
empfohlen werden:

1.1 Schutzimpfungen gegen:

a) Chikungunya

b) Cholera

c) Coronavirus Disease (COVID-19)

d) Dengue

e) Diphtherie

f) Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und an-
dere TBE (tick-borne encephalitis)-Haupt-Subtypen

g) Gelbfieber

h) Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

i) Hepatitis A

j) Hepatitis B

k) Herpes zoster

l) Humane Papillomviren (HPV)

m) Influenza

n) Japanische Enzephalitis

o) Masern

p) Meningokokken

q) Mpox und andere Orthopocken

r) Mumps

s) Pertussis

t) Pneumokokken

u) Poliomyelitis

v) Respiratorische Synzitial Viren (RSV)

w) Röteln

x) Rotaviren

y) Tetanus

z) Tollwut

aa) Typhus

bb) Varizellen

1.2 Empfohlen werden auch andere Maßnahmen der spezifi-
schen Prophylaxe, soweit sie von der STIKO empfohlen 
werden.

1.3 Die Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezi-
fischen Prophylaxe sind entsprechend dem Stand der me-
dizinischen Wissenschaft sowie der Fachinformation des 
jeweiligen Impfstoffes durchzuführen. Dabei sind die 
Empfehlungen der STIKO einschließlich der speziellen 
Hinweise zur Durchführung zu berücksichtigen.

1.4 Für Schutzimpfungen sind grundsätzlich nur vom Bun-
desinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arznei-
mittel (Paul-Ehrlich-Institut) zugelassene Impfstoffe zu 
verwenden. Ausnahmsweise dürfen andere Impfstoffe 
verwendet werden, wenn sie in einem anderen Staat zu-
gelassen oder in vergleichbarer Weise geprüft sind und 
kein geeigneter vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassener 
Impfstoff zur Verfügung steht.

1.5 Die Schutzimpfungen gelten bei Verwendung von Mehr-
fachimpfstoffen als öffentlich empfohlen, wenn alle Ein-
zelkomponenten des Impfstoffes öffentlich empfohlen 
sind.

1.6 Zum Erreichen eines individuellen Schutzes wird das 
Nachholen nicht erfolgter Impfungen entsprechend den 
Empfehlungen der STIKO zum Schließen von Impflü-
cken ausdrücklich empfohlen.

2 Unentgeltliche Schutzimpfungen

Aufgrund des § 20 Absatz 5 des Infektionsschutzgeset-
zes wird bestimmt, dass die Gesundheitsämter folgende 
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Schutzimpfungen gemäß der aktuellen STIKO-Impfemp-
fehlungen als Standard-, Auff risch-, Nachhol-, Indikations- 
oder postexpositionelle Prophylaxe/Riegelungsimpfungen 
unentgeltlich durchführen:

2.1 Impfungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen 
bis 17 Jahre*:

a) Coronavirus Disease (COVID-19)

b) Diphtherie

c) Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und an-
dere TBE (tick-borne encephalitis)-Haupt-Subtypen

d) Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

e) Hepatitis A

f) Hepatitis B

g) Humane Papillomviren (HPV)

h) Influenza

i) Masern

j) Meningokokken

k) Mumps

l) Pertussis

m) Pneumokokken

n) Poliomyelitis

o) Röteln

p) Rotaviren

q) Tetanus

r) Varizellen

2.2 Impfungen bei Erwachsenen gegen:

a) Coronavirus Disease (COVID-19)

b) Diphtherie

c) Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und an-
dere TBE (tick-borne encephalitis)-Haupt-Subtypen

d) Hepatitis A

e) Hepatitis B

f) Herpes zoster

g) Influenza

h) Masern

i) Meningokokken

j) Mumps

k) Pertussis

l) Pneumokokken

m) Poliomyelitis

n) Respiratorische Synzitial Viren (RSV)

o) Röteln

p) Tetanus

q) Varizellen

2.3 Die für die öffentlich empfohlenen Impfungen erforder-
lichen Impfstoffe werden den Gesundheitsämtern vom 
Land gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 3 des Infektionsschutz-
ausführungsgesetzes kostenlos zur Verfügung gestellt, so-
weit nicht aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschrif-
ten oder aufgrund Vertrages Dritte, insbesondere Träger 
der Krankenversicherung, zur Kostentragung verpflichtet 
sind. Die Abwicklung der Bestellungen soll über das Lan-
desamt für Gesundheit und Soziales erfolgen.

3 Ergänzende Hinweise

3.1 Die öffentliche Empfehlung von Schutzimpfungen nach 
§ 20 Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes dient nicht 
in erster Linie dem individuellen Gesundheitsschutz ein-
zelner Personen, sondern hat den Zweck, durch einen 
möglichst hohen Anteil von geimpften Personen in der 
Bevölkerung die Allgemeinheit vor einem epidemischen 
Auftreten der betreffenden übertragbaren Krankheiten zu 
schützen. Sie enthebt den impfenden Arzt deshalb nicht 
von der Pflicht, in jedem Einzelfall zu prüfen, welche 
Schutzimpfungen zum persönlichen Schutz insgesamt 
zweckmäßig sind und ob vorübergehende oder dauernde 
Impfhindernisse bestehen. Dasselbe gilt, wenn mehrere 
Impfstoffe zugelassen sind, für die Wahl des zu verwen-
denden Impfstoffes.

3.2 Neben den von der STIKO empfohlenen Impfungen sind 
auf der Basis der existierenden Impfstoff-Zulassungen 
weitere Impfindikationen möglich, die für den Einzel-
nen seiner individuellen gesundheitlichen Situation ent-
sprechend sinnvoll sein können. Es liegt in der Verant-
wortung des Arztes, seine Patienten auf diese weiteren 
Schutzmöglichkeiten hinzuweisen.

3.3 Zur Orientierung über die zweckmäßige Reihenfolge 
der genannten Impfungen kann der aktuelle Impfkalen-
der, der auf den Empfehlungen der STIKO beruht, unter 
www.lagus.mv-regierung.de abgerufen werden.

3.4 Wer durch eine öffentlich empfohlene Schutzimpfung 
einen Impfschaden erleidet, erhält wegen der gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Schädigung 
auf Antrag Versorgung gemäß § 24 Vierzehnten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XIV) in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. 
Der Antrag kann beim Landesamt für Gesundheit und 
Soziales eingereicht werden.

*) Bei der Anwendung der Impfstoff e sind die entsprechenden Alterszulassungen zu beachten.
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4 Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 24. November 2030 
außer Kraft.

Artikel 2
Außerkrafttreten

Die Verwaltungsvorschrift über die Durchführung von 
Schutzimpfungen in Mecklenburg-Vorpommern vom 
17. Dezember 2013 (AmtsBl. M-V S. 951) tritt mit Ab-
lauf des Tages der Verkündung dieser Verwaltungsvor-
schrift außer Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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